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1111 Ausgangssituation und Ausgangssituation und Ausgangssituation und Ausgangssituation und ZielsetzungZielsetzungZielsetzungZielsetzung    

Die Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG plant eine Erweiterung des Lidl Lebensmitteldiscounters 

in Haan/ Landstraße von 800 auf 1.200 m² VKF. Der erweiterte Markt wird die Schwelle der 

Großflächigkeit (800 m² VKF) überschreiten. Die grundsätzliche Standorteignung wurde im 

Zuge der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes positiv bewertet. 

Der an den bestehenden Lebensmitteldiscounter angegliederte, jedoch mit einem separaten 

Eingang versehene Backshop wird nach Angaben des Vorhabenträgers nicht verändert und 

verbleibt mit rd. 20 m2 VKF am Standort.  

Als Voraussetzung für die Realisierung des Vorhabens wird eine Verträglichkeitsanalyse ge-

mäß § 11 Abs. 3 BauNVO und dem LEP NRW sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel 

eingefordert. In dieser wird überprüft, ob die Nahversorgungsstrukturen in der Umgebung 

und im Zentrum von Haan von der Erweiterung geschädigt werden und ob das Vorhaben, 

bzw. die angestrebte Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung 

mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten dient. 

Eine Einordnung gemäß des Einzelhandelskonzepts1 ist in diesem Kontext entsprechend der 

bisher dazu getätigten Aussagen erforderlich. 

Im Rahmen einer Verträglichkeitsanalyse gilt es gemäß der aktuellen städtebaurechtlichen 

und raumordnerischen Vorgaben zu überprüfen,  

� ob negative Auswirkungen auf den Bestand und/oder Entwicklungsmöglichkeiten der 

Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich und/oder zentrale Versorgungsberei-

che in der Gemeinde oder in Nachbargemeinden zu erwarten sind und  

� ob die Kongruenz zu den raumordnerischen Zielstellungen gegeben ist. 

� Zudem soll eine Einordnung zur Kongruenz mit dem kommunalen Einzelhandelskon-

zept der Stadt Haan erfolgen. Hier ist eine entsprechende Ausarbeitung gemäß der 

dort dargelegten Prüfroutinen angesagt. 

Stadt + Handel wurde angefragt, die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens zu unter-

suchen und die städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeit zu bewerten. 

                                                

1  Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (Stadt + Handel 2013) wurde am 17.12.2013 vom Rat der 
Stadt Haan  beschlossen. Im Folgenden wird zur Vereinfachung vom EHK gesprochen. 
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2222 MethodikMethodikMethodikMethodik    

Im Folgenden wird die dem Gutachten zu Grunde liegende Methodik in Kürze dargestellt. 

Zusammenstellung und Verdichtung der untersuchungsrelevanten DatenbasisZusammenstellung und Verdichtung der untersuchungsrelevanten DatenbasisZusammenstellung und Verdichtung der untersuchungsrelevanten DatenbasisZusammenstellung und Verdichtung der untersuchungsrelevanten Datenbasis    

Die wesentlichen empirischen Arbeitsschritte der Bestandserhebung des untersuchungsrele-

vanten Sortimentes, der städtebaulichen Bewertung der zentralen Versorgungsbereiche 

sowie der städtebaulichen Bewertung des Vorhabenstandorts in Haan sind durch 

Stadt + Handel im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt 

Haan (Stadt + Handel 2013) erfolgt. 

Die Analyse des Einzelhandelbestands dient in erster Linie der methodischen Grundlage zur 

Sortimentsbetrachtung und der absatzwirtschaftlichen Berechnungen. Die aktuelle Recht-

sprechung zur Verkaufsflächendefinition des Bundesverwaltungsgerichts (u. a. 

BVerwG 4 C 14.04) vom November 2005 fand im Rahmen der Bestandserhebung Anwen-

dung. 

Auf Basis der aus der Fortschreibung des EHK für die Stadt Haan im Jahr 2013 vorhandenen 

Datengrundlage (Erfassung durch Stadt + Handel 2012)2 wurde das im Sinne der Untersu-

chungsfragestellung relevante Sortiment Nahrungs- und Genussmittel3 von Stadt + Handel 

hinsichtlich seiner Aktualität überprüft.  

Umsatzschätzung (Bestandsumsatz/ Planvorhaben)Umsatzschätzung (Bestandsumsatz/ Planvorhaben)Umsatzschätzung (Bestandsumsatz/ Planvorhaben)Umsatzschätzung (Bestandsumsatz/ Planvorhaben)    

Zur Beurteilung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens wurde im Rahmen 

der Erstellung des EHK eine Umsatzschätzung der untersuchungsrelevanten Betriebe im Sor-

timent Nahrungs- und Genussmittel in der Stadt Haan und den angrenzenden Gebieten der 

Städte Solingen und Wuppertal durchgeführt.  

Basis für die Umsatzschätzung der untersuchungsrelevanten Betriebe sowie für die Umsatz-

prognose der geplanten Erweiterung bilden: 

� Branchen- und betriebsübliche Leistungskennziffern (u. a. handelsdaten.de, Factbook 

Einzelhandel), 

� Kennwerte aus Unternehmensveröffentlichungen, 

� laufende Auswertung von Fachliteratur, 

� Kennwerte aus Einzelhandelsgutachten aus dem Untersuchungsraum und 

� konkrete Standort- und Betriebsrahmenbedingungen vor Ort. 

                                                

2  Für die möglicherweise betroffenen zentralen Versorgungsbereiche der Städte Wuppertal und Solingen la-
gen entsprechende Daten ebenfalls aus Untersuchungen im Rahmen der Fortschreibung des EHK vor. 

3  Diese Warengruppe umfasst auch Back- und Fleischwaren, sowie Getränke. 
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Konkret ist eine Umsatzschätzung für das Hauptsortiment des erweiternden Lebensmitteldis-

counters durchzuführen. 

Umgang mit der ErweiterungUmgang mit der ErweiterungUmgang mit der ErweiterungUmgang mit der Erweiterung    

Eine isolierte Betrachtung der Erweiterungsfläche und deren Auswirkungen ist unzulässig, da 

mit einer Verkaufsflächenerweiterung meist auch qualitative Änderungen einhergehen, wel-

che die Attraktivität von Betrieben z.T. mehr als unwesentlich steigern können.4 Daher ist der 

prognostizierte Gesamtumsatz des durch die Erweiterung neu strukturierten Betriebes, ab-

züglich seines Bestandsumsatzes, in die Berechnung der absatzwirtschaftlichen 

Auswirkungen einzustellen. Durch dieses Vorgehen wird erreicht, dass der Umsatz des neu 

strukturierten/ erweiterten, mit einer höheren Ausstrahlungskraft ausgestatten Betriebes kor-

rekt in die Berechnung der Auswirkungen unter Berücksichtigung der gegebenen 

städtebaulichen Situation eingestellt wird. 

NachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyse    

Die Datenbasis der Nachfrageseite basiert auf sortimentsspezifischen, postleitzahlbezoge-

nen IFH-Kaufkraftkennziffern und Einwohnerzahlen aus dem Jahr 2013 für die Städte Haan, 

Wuppertal und Solingen. 

Städtebauliche AnalyseStädtebauliche AnalyseStädtebauliche AnalyseStädtebauliche Analyse    

Als Grundlage wurden die Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche des Einzelhan-

delskonzeptes, sowie des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für das Bergische 

Städtedreieck herangezogen. Die Innenstädte und städtischen Nebenzentren sind städte-

baurechtlich und landesplanerisch ein Schutzgut im Sinne des BauGB, der BauNVO und des 

LEP NRW. 

Hierauf basierend können Auswirkungen auf die Entwicklung der ausgewiesenen Zentren 

durch das Vorhaben ermittelt und dargestellt werden. 

Absatzwirtschaftliche AuswirkungenAbsatzwirtschaftliche AuswirkungenAbsatzwirtschaftliche AuswirkungenAbsatzwirtschaftliche Auswirkungen    

Die Ermittlung der durch das Vorhaben potenziell ausgelösten Umsatzumverteilungen ist ein 

zentraler Analyseschritt des Verträglichkeitsgutachtens. Aus diesem wird erkennbar, von wel-

chen Einzelhandelsstandorten und somit wiederum aus welchen städtebaulichen Lagen eine 

Umsatzumverteilung in welcher Größenordnung zu erwarten sein wird. Damit steht ein ab-

satzwirtschaftliches Untersuchungsergebnis fest, das Rückschlüsse auf die daraus 

resultierenden Auswirkungen zulässt.  

 

 

                                                

4  Vgl. Urteile des OVG Münster vom 06.11.2008 (10A 1417/07 und 10A/ 2601/07). 
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Städtebauliche Auswirkungen des Vorhabens Städtebauliche Auswirkungen des Vorhabens Städtebauliche Auswirkungen des Vorhabens Städtebauliche Auswirkungen des Vorhabens     

Die zu erwartenden Umsatzumverteilungen werden für die zentralen Versorgungsbereiche in 

Haan und den betroffenen Umlandkommunen dargestellt und mit den Ergebnissen der Be-

standsaufnahme des Städtebaus verknüpft und bewertet. Dadurch werden die Auswirkungen 

anhand vorhabenspezifischer Kenngrößen ebenso ablesbar wie anhand absatzwirtschaftli-

cher Varianten im Sinne eines städtebaulichen worst case. 

Die Bewertung der Umsatzumverteilungswerte erfolgt auch vor dem Hintergrund der Zen-

trenrelevanz und der konkreten Einzelhandelsstruktur des untersuchungsrelevanten 

Sortimentes Nahrungs- und Genussmittel vor Ort gemäß Haaner Sortimentsliste (vgl. Einzel-

handelskonzept: 101 ff.). 
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3333 Räumliche Räumliche Räumliche Räumliche und sozioökonomische und sozioökonomische und sozioökonomische und sozioökonomische RahmenbedingungenRahmenbedingungenRahmenbedingungenRahmenbedingungen    

3.13.13.13.1 Stadt HaanStadt HaanStadt HaanStadt Haan    

„Die als Mittelzentrum klassifizierte Stadt Haan liegt im Osten des Kreises Mettmann. 
Die Stadt ist umgeben von einer Vielzahl weiterer Mittelzentren (u. a. Solingen, Hilden, 
Erkrath, Mettmann, Wülfrath, Ratingen). Die nächstgelegenen Oberzentren sind das im 
Nordosten direkt an Haan grenzende Wuppertal sowie die Landeshauptstadt Düssel-
dorf. Haan befindet sich folglich in einem siedlungsstrukturell eng verflochtenen Raum. 
Als wesentliche Rahmenbedingung ergibt sich hieraus zugleich, dass Haan als Einzel-
handelsstandort mit den benachbarten Mittel- und Oberzentren […; siehe Abb. 1] ein 
leistungsstarkes Konkurrenzumfeld umgibt. Kommunal eigenständige Grundzentren, 
die sich in ihrer funktionalen Zuordnung eindeutig auf Haan beziehen würden, sind nicht 
vorhanden.“ 

(Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 16) 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 1111: : : :     „Lage in der Region“: „Lage in der Region“: „Lage in der Region“: „Lage in der Region“: Nachbarstädte, wesentliche Verkehrswege, landes-Nachbarstädte, wesentliche Verkehrswege, landes-Nachbarstädte, wesentliche Verkehrswege, landes-Nachbarstädte, wesentliche Verkehrswege, landes-
planerische Zentralitätsstufe der Nachbarkommunenplanerische Zentralitätsstufe der Nachbarkommunenplanerische Zentralitätsstufe der Nachbarkommunenplanerische Zentralitätsstufe der Nachbarkommunen    

Quelle: Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 16. 
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„In Haan leben rd. 30.800 Einwohner5, welche sich auf die neun Ortsteile Haan-Mitte, 
Haan-Nord, Haan-Süd, Haan-West, Unterhaan, Haan-Nachbarsberg, Oberhaan, Grui-
ten-Mitte und Gruiten-Nord verteilen […]. Der Siedlungsschwerpunkt der Stadt Haan 
liegt im Süden des Stadtgebietes, in dem sich ein dichtes Siedlungsband in Richtung 
Ost-West erstreckt. Der Norden der Stadt Haan ist insgesamt dünner besiedelt. Die 
bevölkerungsreichsten Stadtteile innerhalb des gesamten Stadtgebiets bilden die 
Stadtteile Haan-Nord und Haan-Nachbarsberg.“ 

(Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 17) 

    

„Verkehrsinfrastruktur„Verkehrsinfrastruktur„Verkehrsinfrastruktur„Verkehrsinfrastruktur    

Die Lage der Stadt Haan stellt sich als verkehrsgünstig dar. Die (überörtliche) Erreich-
barkeit für den motorisierten Individualverkehr (MIV) wird durch die Anbindung an die 
Bundesautobahn (BAB) 46 und die BAB 3 gewährleistet. Zusätzlich besteht durch die 
Bundesstraße (B) 228, welche die Städte Düsseldorf und Wuppertal verbindet und da-
bei durch Haan verläuft, eine interkommunale Verbindung. Der 
Schienenpersonennahverkehr bietet ebenfalls eine leistungsfähige Anbindung insbe-
sondere in Richtung Köln und Wuppertal. Weitere Einrichtungen des öffentlichen 
Personennahverkehrs stellen die lokalen und regionalen Busliniennetze des Verkehrs-
verbunds Rhein-Ruhr dar.  

Vor dem Hintergrund der unmittelbaren Lage zu weiteren Mittel- und Oberzentren so-
wie großflächigen Einzelhandelsagglomerationen in den Nachbarkommunen in 
Verbindung mit der verkehrsgünstigen Anbindung an das Umland ist auf regionaler 
Ebene von einem starken Wettbewerb der Einzelhandelsstandorte auszugehen.“ 

(Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 19) 

  

                                                

5  Fußnote 14 im Zitat: „Stadt Haan, Bevölkerungsstatistik (Stand: 19.05.2012); nur Hauptwohnsitz‘‘. Gemäß 
Zensus 2011 beträgt die Einwohnerzahl aktuell jedoch nur noch 29.600 (IT.NRW). 
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3.23.23.23.2 Vorhabenstandort LandstraßeVorhabenstandort LandstraßeVorhabenstandort LandstraßeVorhabenstandort Landstraße    

Der Vorhabenstandort, an welchem der Lidl-Lebensmitteldiscounter erweitert werden soll, 

befindet sich an der Landstraße, der Verbindungsstraße zwischen dem Innenstadtzentrum 

und der Autobahnzufahrt Haan-Ost. Im weiteren Straßenverlauf befindet sich in westlicher 

Richtung ein Aldi-Lebensmitteldiscounter, in östlicher Richtung u.a. das großflächige Möbel-

haus Ostermann. Östlich grenzt gewerbliche Nutzung an den Standort an, die unmittelbar 

nördlich und westlich angrenzenden Grundstücke sind unbebaut. Südlich grenzt Wohnbe-

bauung an. Der Standort kann daher als städtebaulich teilintegriert6 bezeichnet werden. 

Aufgrund seiner günstigen Lage an der direkten Verbindung zwischen dem Stadtzentrum 

Haan und der Autobahnzufahrt Haan-Ost ist der Vorhabenstandort aus dem Standortumfeld 

gut erreichbar.  

Im Regionalplan ist der Standort als ASB ausgewiesen, womit grundsätzlich auch großflä-

chige Einzelhandelsentwicklungen i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO möglich sind. 

Im EHK wird der verkehrlich gut angebundene Standort als Im EHK wird der verkehrlich gut angebundene Standort als Im EHK wird der verkehrlich gut angebundene Standort als Im EHK wird der verkehrlich gut angebundene Standort als nahversorgungsrelevanter nahversorgungsrelevanter nahversorgungsrelevanter nahversorgungsrelevanter 

Ergänzungsstandort ausgewiesenErgänzungsstandort ausgewiesenErgänzungsstandort ausgewiesenErgänzungsstandort ausgewiesen....    

Etwa 1,5 km südwestlich des Standortes liegt der im EHK ausgewiesene zentrale Versor-

gungsbereich Innenstadtzentrum. In diesem befinden sich insgesamt 

78 Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von rd. 9.150 m2. Der Anteil des kurzfristi-

gen Bedarfsbereiches an der Gesamtverkaufsfläche des ZVB Innenstadtzentrum liegt bei 

rd. 35 %. Dieser ZVB übernimmt eine gesamtstädtische Versorgungsfunktion mit kurz-, mit-

tel- und langfristigen Bedarfsgütern. Zu den größten Betrieben zählt der 

Lebensmittelsupermarkt Rewe mit einer VKF von mehr als 800 m2 (vgl. Einzelhandelskonzept, 

Seite 50 ff.). Derzeit ist geplant, innerhalb des ZVB Innenstadtzentrum am Vorhabenstandort 

Windhövel ein Einkaufscenter zu errichten. Dieser Standort liegt rd. 1,8 km vom in Rede ste-

henden Lidl-Standort entfernt. Innerhalb des Einkaufscenters soll das Sortiment Nahrungs- 

und Genussmittel auf rd. 2.500 m2 VKF angeboten werden. 

  

                                                

6  Als städtebaulich teilintegrierte Lage werden diejenigen Siedlungsbereiche bezeichnet, die unmittelbar an 
Wohnbereiche angrenzen, jedoch nicht überwiegend von diesen umschlossen sind.  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 2222::::    Lage des Vorhabenstandortes in HaanLage des Vorhabenstandortes in HaanLage des Vorhabenstandortes in HaanLage des Vorhabenstandortes in Haan    

 

Quelle: Eigene Darstellung (2013), Kartengrundlage OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 
Abgrenzung der ZVB gemäß Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan (Stadt + Handel 
2013). 
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3.33.33.33.3 Absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in HaanAbsatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in HaanAbsatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in HaanAbsatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen in Haan    

Im Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan wird ein absatzwirtschaftlicher Entwicklungsrah-

men aufgezeigt (vgl. Einzelhandelskonzept, Seite 34 f.). Dieser dient – als 

absatzwirtschaftliche Kenngröße – zur Einordnung und Bewertung zukünftiger Einzelhandels-

entwicklungen. In dem Entwicklungsrahmen werden angebots- und nachfrageseitige 

Rahmenbedingungen zusammengeführt und auf ihre zukünftige perspektivische Entwicklung 

hin untersucht. Mit Blick auf die der Kommune zur Verfügung stehenden Steuerungsinstru-

mentarien wird der absatzwirtschaftliche Entwicklungsrahmen in Form von nach Branchen 

kumulierten Verkaufsflächenangaben aufbereitet. 

Wie im EHK beschrieben (Einzelhandelskonzept, Seite 43 f.), können und sollen die Progno-

sewerte keine „Grenze der Entwicklung“ etwa als oberer oder als unterer Grenzwert 

darstellen, sondern vielmehr als Orientierungswert verstanden werden. Auch Vorhaben, die 

die absatzwirtschaftlich tragfähigen Verkaufsflächenspielräume überschreiten, können zur 

Verbesserung des gesamtstädtischen Einzelhandelsangebots beitragen, wenn sie mit dem 

räumlichen Entwicklungsleitbild sowie den Zielen und Leitsätzen der zukünftigen Einzelhan-

delsentwicklung in Haan korrespondieren und wenn sie an stadtentwicklungspolitisch 

gewünschten Standorten angesiedelt werden. 

Die nachstehende Tabelle zeigt den künftigen absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrahmen 

differenziert nach Sortimentsbereichen.  
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 1111::::    AbsatzwirAbsatzwirAbsatzwirAbsatzwirtschaftlicher Entwicklungsrahmen für Haan (in m² VKF)tschaftlicher Entwicklungsrahmen für Haan (in m² VKF)tschaftlicher Entwicklungsrahmen für Haan (in m² VKF)tschaftlicher Entwicklungsrahmen für Haan (in m² VKF)    

    
Quelle: Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 42. 
 

Für Nahrungs- und Genussmittel besteht bis 2017 bzw. 2022 ein signifikanter zusätzlicher 

Entwicklungsrahmen von rd. 3.400 bis 3.500 m2 Verkaufsfläche. Es ist jedoch zu berücksichti-

gen, dass nach derzeitigen Planungen hiervon rd. 2.500 m2 VKF auf das Einkaufscenter am 

Projektstandort Windhövel entfallen könnten. 
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4444 VorhabenVorhabenVorhabenVorhabendatendatendatendaten    

An der Landstraße in Haan steht die Erweiterung des vorhandenen Lebensmitteldiscounters 

Lidl von rd. 800 m² Verkaufsfläche auf rd. 1.200 m² Verkaufsfläche in Rede. Von den geplan-

ten zusätzlichen rd. 400 m² Verkaufsfläche dürften rd. 320 m² auf die Warengruppe 

Nahrungs- und Genussmittel entfallen. 

Das Flächenprogramm des Lebensmittelmarktes stellt sich demnach heute und zukünftig wie 

folgt dar. 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 2222::::    Flächenprogramm des Planvorhabens (Bestand und Erweiterung)Flächenprogramm des Planvorhabens (Bestand und Erweiterung)Flächenprogramm des Planvorhabens (Bestand und Erweiterung)Flächenprogramm des Planvorhabens (Bestand und Erweiterung)    

WarengruppeWarengruppeWarengruppeWarengruppe    
VKF in m²VKF in m²VKF in m²VKF in m²    

----    Bestand Bestand Bestand Bestand ----    
VKF in m²VKF in m²VKF in m²VKF in m²    

----    nach nach nach nach Erweiterung Erweiterung Erweiterung Erweiterung ----    
VKFVKFVKFVKF----Änderung          Änderung          Änderung          Änderung          

in m²in m²in m²in m²    

Nahrungs- und Genussmittel 640 960 + 320 

Drogeriewaren 80 120 + 40 

Sonstige Sortimente (nicht 

zentren- oder zentren- und 

nahversorgungsrelevant) 

80 120 + 40 

GesamtGesamtGesamtGesamt    800800800800    1.201.201.201.200000    ++++    400400400400    

Quelle: Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2012, Angaben des Vorhabenträgers; Ver-
kaufsflächen auf 10 m² gerundet. 

Nach Tabelle 2 ergibt sich für die untersuchungsrelevante Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel nach der Erweiterungnach der Erweiterungnach der Erweiterungnach der Erweiterung eine Verkaufsfläche von rd. 960 m².  

Durch die Auswertung fachwissenschaftlicher Grundlagen sowie unter Beachtung der stand-

ortspezifischen Rahmenbedingungen für die Stadt Haan können Flächenproduktivitäten für 

das Vorhaben abgeleitet werden. Zudem werden die folgenden Faktoren berücksichtigt: 

� eine durchschnittliche Flächenproduktivität des Lebensmitteldiscounters Lidl in den 

vergangenen Jahren von rd. 5.330 Euro/ m² VKF (vgl. EHI handelsdaten.de)7; 

� ein deutlich überdurchschnittliches einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau in Haan; 

� ein insgesamt stark ausgeprägtes direktes Wettbewerbsumfeld (insbesondere hin-

sichtlich des Betriebstyps Lebensmitteldiscounter); 

� die bedeutende Versorgungsfunktion des Vorhabenstandorts für das fußläufige Ein-

zugsgebiet, sowie für die unterversorgten Stadtteile Oberhaan und Nachbarsberg; 

� die gute Verkehrslage an einer Erschließungsstraße und mit guter Sichtbarkeit. 

                                                

7  Mittelwert aus den Jahren 2009 bis 2012. 
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Unter Beachtung der dargelegten Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass der in 

Rede stehende Lebensmittelmarkt heute eine über dem Bundesdurchschnitt liegende Flä-

chenproduktivität erzielen kann. Diese wird für den Bestandsbetrieb mit rd. 5.900 Euro/ m² 

VKF angenommen.  

Durch die vorgesehene Verkaufsflächenerweiterung des Lebensmitteldiscounters wird es zu 

einer Modernisierung und Attraktivierung des Vorhabens kommen. Die folgende Herleitung 

der künftigen Flächenproduktivität des Vorhabens berücksichtigt diese Veränderungen in 

Form einer Bewertung der Wirkung des Gesamtvorhabens unter Berücksichtigung der Er-

weiterung um rd. 400 m² Verkaufsfläche und der damit einhergehenden gesteigerten 

Gesamtattraktivität, der erweiterten Verkaufsfläche und deren Umsatzrelevanz sowie der sich 

dadurch verändernden Flächenproduktivität. 

� Es wird davon ausgegangen, dass eine Erweiterung u. a. zu einer Optimierung logis-

tischer und arbeitsprozessualer Abläufe beitragen wird. Diese Effekte werden auf der 

Kostenseite relevant und beeinflussen den Umsatz nicht.  

� Es ist jedoch ebenfalls zu berücksichtigen, dass es durch die vorgesehene Verkaufsflä-

chenerweiterung des Lebensmitteldiscounters zu einer Modernisierung und 

Optimierung des Vorhabens in Relation zu Wettbewerbsstrukturen (Verkaufsflächen-

dimensionierung, Sortimentsstruktur, Angebotspräsentation) kommen wird. 

� Somit ist eine höhere Marktdurchdringung im derzeitigen Einzugsbereich des Vorha-

bens zu begründen; von einer nennenswerten Ausweitung des Einzugsbereichs durch 

die Erweiterung kann aufgrund der Wettbewerbsstrukturen im Untersuchungsraum 

und der Dimensionierung der Verkaufsflächenerweiterung nicht ausgegangen wer-

den. 

� Vor diesem Hintergrund ist die lineare Fortschreibung der Flächenproduktivität mit 

5.900 Euro/ m² VKF aus gutachterlicher Sicht als zu ambitioniert zu bezeichnen. 

In der Zusammenführung der Argumente ist davon auszugehen, dass das Vorhaben nach der 

Erweiterung eine geringere, jedoch weiterhin überdurchschnittliche Flächenproduktivität von 

rd. 5.400 – 5.600 Euro/ m² VKF erreichen wird.  

Unter Zugrundelegung der oben genannten Daten wird für den Lebensmittelmarkt nach Lebensmittelmarkt nach Lebensmittelmarkt nach Lebensmittelmarkt nach 

der Erweiterungder Erweiterungder Erweiterungder Erweiterung ein perspektivischer Jahresumsatz von rd. 6,5 – 6,7 Mio. Euro prognosti-

ziert. Rund 5,1 – 5,3 Mio. Euro dürften hiervon auf die Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel entfallen (s. folgende Tabelle). 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 3333::::    Flächenproduktivität und Umsatzprognose für das Vorhaben in Spannweiten Flächenproduktivität und Umsatzprognose für das Vorhaben in Spannweiten Flächenproduktivität und Umsatzprognose für das Vorhaben in Spannweiten Flächenproduktivität und Umsatzprognose für das Vorhaben in Spannweiten 
(Bestand (Bestand (Bestand (Bestand und Erweiterung)und Erweiterung)und Erweiterung)und Erweiterung)    

WarengruppeWarengruppeWarengruppeWarengruppe    

BestandBestandBestandBestand    nach Erweiterungnach Erweiterungnach Erweiterungnach Erweiterung    

UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz----Än-Än-Än-Än-
derung                derung                derung                derung                

in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro 
p. a.p. a.p. a.p. a.    

Flächenpro-Flächenpro-Flächenpro-Flächenpro-
duktivität in duktivität in duktivität in duktivität in 
Euro je mEuro je mEuro je mEuro je m2222    

UUUUmsatzmsatzmsatzmsatz    
in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro 

p. a.p. a.p. a.p. a.    

Flächenpro-Flächenpro-Flächenpro-Flächenpro-
duktivität in duktivität in duktivität in duktivität in 
Euro je mEuro je mEuro je mEuro je m2222    

Umsatz-Umsatz-Umsatz-Umsatz-
prognose   prognose   prognose   prognose   

in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro 
p. a.p. a.p. a.p. a.    

Nahrungs- und Ge-
nussmittel 

5.800 ~ 3,7 
5.300 – 
5.500 

5,1 – 5,3 + 1,4 – 1,6 

Drogeriewaren 6.300 ~ 0,5 
5.800 – 
6.000 

~ 0,7 + ~ 0,2 

Sonstige Sorti-

mente (nicht 

zentren- oder zen-

tren- und 

nahversorgungsre-

levant) 

6.300 ~ 0,5 
5.800 – 

6.000 
~ 0,7 + ~ 0,2 

Gesamt*Gesamt*Gesamt*Gesamt*    5.9005.9005.9005.900    ~ 4,7~ 4,7~ 4,7~ 4,7    
5.400 5.400 5.400 5.400 ––––    
5.65.65.65.600000000    

6,5 6,5 6,5 6,5 ––––    6,76,76,76,7    + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 ––––    2,02,02,02,0    

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2012, An-
gaben des Vorhabenträgers; ständige Auswertung handelsspezifischer Fachliteratur;  
Werte gerundet auf 0,1 Mio. Euro;  
* Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt. 

Der durch die Erweiterung zusätzliche Umsatz beträgt im Sortimentsbereich Nahrungs- und 

Genussmittel rd. 1,4 – 1,6 Mio. Euro und in den sonstigen Sortimenten jeweils rd. 0,2 Mio. 

Euro. Dieser zusätzliche Umsatz entstammt nicht vollständig dem Untersuchungsraum (ver-

gleiche Kapitel 5.2). Mobilitätsaspekte und Zufallseinkäufe führen insbesondere angesichts 

der sehr verkehrsorientierten Lage zu einer leicht darüber hinausgehenden Streuung der Um-

satzherkunft. Dieser „Streuumsatz“ wird mit 5 % allerdings für die Berechnungen eher 

konservativ angenommen, um letztlich mögliche absatzwirtschaftliche und städtebauliche 

Auswirkungen nicht zu „verwässern“. Demnach werden nur rd. 95 % des Vorhabenumsatzes 

umverteilungsrelevant für die Betriebe im Untersuchungsraum:  
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 4444::::    SortimentsspezifSortimentsspezifSortimentsspezifSortimentsspezifischer umzuverteilender Umsischer umzuverteilender Umsischer umzuverteilender Umsischer umzuverteilender Umsatz atz atz atz in Spannweiten dein Spannweiten dein Spannweiten dein Spannweiten des Erweite-s Erweite-s Erweite-s Erweite-
rungsrungsrungsrungsvorhabenvorhabenvorhabenvorhabenssss    

Sortimentsspezifischer umzuverteilender Umsatz in Spannweiten des ErweiterungsvorhabensSortimentsspezifischer umzuverteilender Umsatz in Spannweiten des ErweiterungsvorhabensSortimentsspezifischer umzuverteilender Umsatz in Spannweiten des ErweiterungsvorhabensSortimentsspezifischer umzuverteilender Umsatz in Spannweiten des Erweiterungsvorhabens    

Für Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umzuverteilender UmsatzanteilFür Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umzuverteilender UmsatzanteilFür Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umzuverteilender UmsatzanteilFür Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umzuverteilender Umsatzanteil    

Nahrungs- und Genussmittel 1,3 – 1,5 Mio. Euro 

Drogeriewaren ~ 0,2 Mio. Euro 

Sonstige Sortimente (nicht zentren- oder zen-
tren- und nahversorgungsrelevant) 

~ 0,2 Mio. Euro 

Gesamt Untersuchungsraum 1,7 – 1,9 Mio. Euro 

Für Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umsatzumverteilungsneutraler Für Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umsatzumverteilungsneutraler Für Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umsatzumverteilungsneutraler Für Bestandsstrukturen im Untersuchungsraum umsatzumverteilungsneutraler UmsatzanteilUmsatzanteilUmsatzanteilUmsatzanteil    

Nahrungs- und Genussmittel ~ 0,1 Mio. Euro 

Drogeriewaren < 0,1 Mio. Euro 

Sonstige Sortimente (nicht zentren- oder zen-
tren- und nahversorgungsrelevant) 

< 0,1 Mio. Euro 

Gesamt umsatzumverteilungsneutraler Umsatz-
anteil 

~ 0,1 Mio. Euro 

Gesamt*Gesamt*Gesamt*Gesamt*    1,81,81,81,8    ––––    2222,0,0,0,0    MiMiMiMioooo. Euro. Euro. Euro. Euro    

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis ständiger Auswertung handelsspezifischer Fachliteratur; 
Werte gerundet auf 0,1 Mio. Euro. 
* Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt. 

 

Angesichts des geringen Verkaufsflächen- und Umsatzzuwachses in den sonstigen Sortimen-

ten ist von negativen Auswirkungen auf Bestand oder Entwicklungsmöglichkeiten von 

zentralen Versorgungsbereichen oder sonstigen Nahversorgungsstrukturen im Untersu-

chungsraum nicht auszugehen. Insofern werden die sonstigen Sortimente im weiteren Verlauf 

der Analyse nicht mehr betrachtet. 
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5555 MarktMarktMarktMarkt----    und Standortanalyseund Standortanalyseund Standortanalyseund Standortanalyse    

In diesem Analyseschritt werden die für das Vorhaben relevanten Angebots- und Nachfra-

gekennziffern aufbereitet, dargestellt und mit Blick auf das Vorhaben bewertet. 

5.15.15.15.1 EinzugsbereichEinzugsbereichEinzugsbereichEinzugsbereich/ Untersuchungsraum/ Untersuchungsraum/ Untersuchungsraum/ Untersuchungsraum    

Bei der Ableitung des perspektivischen Einzugsgebietes sowie des Untersuchungsraumes 

werden die verkehrliche Erreichbarkeit, der Betriebstyp des Vorhabens (Lebensmitteldis-

counter) sowie v. a. die Standorte systemgleicher Wettbewerber berücksichtigt. Zudem 

erfährt das Einzugsgebiet des Vorhabens eine Einschränkung durch Zeit-Distanz-Faktoren.  

Das Einzugsgebiet des Lidl-Lebensmitteldiscounters umfasst vorwiegend die Gebiete, deren 

Einwohner den Vorhabenstandort fußläufig erreichen können. Aufgrund der verkehrsgünsti-

gen Lage und der Unterversorgung insbesondere des Stadtbezirkes Oberhaan umfasst der 

weitere Einzugsbereich des Planvorhabens auch die insbesondere westlich und nördlich an-

grenzenden Gebiete (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 3333::::    Potenzieller EinzugsbereichPotenzieller EinzugsbereichPotenzieller EinzugsbereichPotenzieller Einzugsbereich    

 

Quelle: Eigene Darstellung (2013), Kartengrundlage OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

Die Zentralität im Bereich Nahrungs- und Genussmittel in Haan liegt bei rd. 73 % (Einzelhan-

delskonzept, Seite 26); dies bedeutet, dass aktuell sortimentsbezogene Kaufkraft in nicht 

unwesentlichem Umfang an Angebotsstandorte in den Umlandkommunen abfließt und um-

gekehrt kaum Kaufkraft aus den Nachbarkommunen gebunden werden kann. Eine 
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vorhabenbedingte Kaufkraftrückbindung in Haan wird demnach auch zu absatzwirtschaftli-

chen Auswirkungen in Umlandkommunen führen, da diese künftig in geringerem Maße von 

der Haaner Kaufkraft profitieren dürften. 

Daher sind diese Märkte/ Standorte ebenfalls untersuchungsrelevant im Sinne potenzieller 

absatzwirtschaftlicher und ggf. städtebaulicher Auswirkungen und werden in die Modellbe-

rechnung eingestellt. Der Untersuchungsraum umfasst das gesamte Stadtgebiet Haan, sowie 

die angrenzenden Stadtteile der Städte Solingen und Wuppertal (vgl. Abbildung 4). Die ab-

satzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die darüber hinausgehenden Gebiete werden anhand 

eines umsatzumverteilungsneutralen Umsatzanteils berücksichtigt (vgl. Kapitel 4).  

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 4444::::    Untersuchungsraum des ErweiterungsvorhabensUntersuchungsraum des ErweiterungsvorhabensUntersuchungsraum des ErweiterungsvorhabensUntersuchungsraum des Erweiterungsvorhabens    

 

Quelle: Eigene Darstellung (2013), Kartengrundlage OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

Nachfolgende zentrale Versorgungsbereiche sind somit mit ihren jeweiligen untersuchungs-

relevanten Bestandsstrukturen als Untersuchungsbestand heranzuziehen: 

� ZVB Innenstadtzentrum Haan, 

� ZVB Nahversorgungszentrum Haan-Düsseldorfer Straße, 

� ZVB Nahversorgungszentrum Haan-Gruiten, 

� ZVB Nahversorgungszentrum Wuppertal-Vohwinkel, 

� ZVB Nahversorgungszentrum Solingen-Ohligs, 
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� ZVB Nahversorgungszentrum Solingen-Wald. 

Zusätzlich zu den Bestandsstrukturen in den zentralen Versorgungsbereichen im Untersu-

chungsraum werden die i. S. der Untersuchungsfragestellung relevanten strukturprägenden 

Bestandsbetriebe (Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel mit einer sortimentsspezifi-

schen VKF mind. 400 m2) in Haan bei den folgenden Berechnungen berücksichtigt. 

5.25.25.25.2 AngebotsAngebotsAngebotsAngebots----    und nachfrageseitige Rahmenbedingungenund nachfrageseitige Rahmenbedingungenund nachfrageseitige Rahmenbedingungenund nachfrageseitige Rahmenbedingungen    

Nachfolgend werden die angebots- und nachfrageseitigen Rahmenbedingungen im Sorti-

mentsbereich Nahrungs- und Genussmittel in Haan und den Umlandkommunen aufgezeigt. 

Der Bestandsanalyse in Haan liegen die Bestandsdaten, welche im Rahmen der Erstellung 

des EHK erhoben wurden, zugrunde. Strukturprägende Veränderungen liegen nicht vor. Der 

Einzelhandelsbestand stellt sich wie folgt dar: 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 5555::::    VerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsfläche    NahrungsNahrungsNahrungsNahrungs----    und Genussmittel iund Genussmittel iund Genussmittel iund Genussmittel im Untersuchungsraumm Untersuchungsraumm Untersuchungsraumm Untersuchungsraum    

WarengruppeWarengruppeWarengruppeWarengruppe    
Verkaufsfläche Verkaufsfläche Verkaufsfläche Verkaufsfläche 

in m²in m²in m²in m²    

Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz     

in Min Min Min Mio. Euroio. Euroio. Euroio. Euro    

ZVB Innenstadtzentrum Haan 1.800 11,9 

ZVB Nahversorgungszentrum Haan-Düsseldorfer Straße 2.100 13,0 

ZVB Nahversorgungszentrum Haan-Gruiten 600 3,5 

sonstige Lagen Haan* 2.500 13,2 

ZVB Nahversorgungszentrum Wuppertal-Vohwinkel 6.800 32,3 

ZVB Nahversorgungszentrum Solingen-Ohligs 4.500 23,3 

ZVB Nahversorgungszentrum Solingen-Wald 5.900 29,0 

Gesamt** 24.200 126,3 

Quelle: Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2012;  
Werte gerundet auf 100 m², bzw. 0,1 Mio. Euro; 
* ohne Bestandsbetrieb Lidl; 
** Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt. 

Die Betrachtung des Betriebstypenmixes (strukturprägende Betriebe mit dem Hauptsorti-

ment Nahrungs- und Genussmittel) in Haan zeigt, dass dieser als leicht discountlastig (2 

Supermärkte, 6 Lebensmitteldiscounter, inkl. Lidl Landstraße) einzuschätzen ist. Absehbar 

kann der Betriebstypenmix durch die innerstädtische Entwicklung am Standort Windhövel 

optimiert werden. 

Die räumliche Nahversorgungssituation (fußläufige Erreichbarkeit der Lebensmittelmärkte) 

ist insbesondere in Bereichen der Stadtteile Nachbarsberg und Oberhaan nicht optimal. Der 

Lidl-Lebensmitteldiscounter übernimmt daher neben der Versorgung der angrenzenden 

Siedlungsbereiche auch die Versorgung der Einwohner in diesen Stadtteilen. Die Erweite-

rung des Betriebes auf eine marktgängige Verkaufsfläche dient der langfristigen Sicherung 

dieses Standortes und sollte somit auch im Sinne des Einzelhandelskonzepts für die Stadt 

Haan (Stadt + Handel 2013) angestrebt werden. 



 

 18

Die Zentralität in Haan liegt in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel bei rd. 73 % 

(s.o.). Der vor Ort getätigte Einzelhandelsumsatz in dieser Warengruppe liegt somit deutlich 

unter der lokal vorhandenen Kaufkraft. Die Zielzentralität liegt bei 100 %, sodass Potenzial 

für weitere Verkaufsflächen im Sortimentsbereich gegeben ist (vgl. Einzelhandelskonzept, 

Seite 41). 

NachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyse    

Für die Bewertung des Vorhabens hinsichtlich seiner Nahversorgungsfunktion im direkten 

Umfeld sind neben der Kenntnis der angebotsseitigen Rahmenbedingungen auch die mone-

tären Gegebenheiten auf der Nachfrageseite von Bedeutung. Anhand der ansässigen 

Bevölkerung lässt sich das in einem Gebiet vorhandene einzelhandelsrelevante, sortiments-

gruppenbezogene Kaufkraftpotenzial ermitteln. 

Die Stadt Haan weist insgesamt eine Kaufkraftkennziffer in Höhe von rd. 116,5 (IFH 2013) 

auf, d. h. sie liegt deutlich über dem Niveau des bundesdeutschen Durchschnitts (=100,0). 

Die Städte Wuppertal (rd. 99,5) und Solingen (rd. 100,6) liegen, bezogen auf die Gebiete im 

Untersuchungsraum, etwa im Bundesdurchschnitt. 

Die Kaufkraft in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel wird im Folgenden für den 

Untersuchungsraum dargestellt.  

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 6666::::    Kaufkraft Kaufkraft Kaufkraft Kaufkraft im Sortimentsbereich im Sortimentsbereich im Sortimentsbereich im Sortimentsbereich NahrungsNahrungsNahrungsNahrungs----    und Genussmittelund Genussmittelund Genussmittelund Genussmittel    im Untersuchungs-im Untersuchungs-im Untersuchungs-im Untersuchungs-
raumraumraumraum    

KommuneKommuneKommuneKommune        Einwohner Einwohner Einwohner Einwohner     
Kaufkraft Kaufkraft Kaufkraft Kaufkraft     

in Mio. Euroin Mio. Euroin Mio. Euroin Mio. Euro    

HaanHaanHaanHaan    29.600 73,9 

Solingen*Solingen*Solingen*Solingen*    41.000 89,4 

Wuppertal*Wuppertal*Wuppertal*Wuppertal*    24.800 53,5 

GesamtGesamtGesamtGesamt    ~~~~    95959595....444400000000    ~~~~    216,8216,8216,8216,8    

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis IFH 2013, sowie Landesbetrieb Information und Technik 
NRW;  
Werte gerundet auf 100 Einwohner bzw. 0,1 Mio. Euro; 
* Enthält nur Teilbereiche der jeweiligen Stadt (siehe Untersuchungsraum in Abbildung 4). 
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5.35.35.35.3 Städtebauliche AnalysStädtebauliche AnalysStädtebauliche AnalysStädtebauliche Analyse und Untersuchung der Standortstrukture und Untersuchung der Standortstrukture und Untersuchung der Standortstrukture und Untersuchung der Standortstrukturenenenen    im im im im 

UntersuchungsraumUntersuchungsraumUntersuchungsraumUntersuchungsraum    

Grundlage für die Bewertung der städtebaulichen Auswirkungen, welche aus dem Erweite-

rungsvorhaben resultieren, bilden städtebaulich-funktionale Analysen der möglicherweise 

durch die ausgelösten Umsatzumverteilungen betroffenen zentralen Versorgungsbereiche. 

Für die städtebauliche Analyse der im Untersuchungsraum gelegenen zentralen Versor-

gungsbereiche in Haan wurde auf das Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, bzw. auf das 

Regionale Einzelhandelskonzept für das Bergische Städtedreieck zurückgegriffen. Nachfol-

gend werden die städtebaulichen Analysen der zentralen Versorgungsbereiche im 

Untersuchungsraum mit den wesentlichen Inhalten dargestellt. 

ZVB ZVB ZVB ZVB Innenstadtzentrum HaanInnenstadtzentrum HaanInnenstadtzentrum HaanInnenstadtzentrum Haan    

„Das Innenstadtzentrum liegt im Ortsteil Haan-Mitte. Überwiegend von Wohnbebau-
ung umschlossen erstreckt sich das gewachsene Innenstadtzentrum mit mehrheitlich 
geschlossener, mehrgeschossiger Bebauung zwischen der Kaiserstraße im Süden und 
der Mittelstraße bzw. Dieker Straße im Norden. Im Westen wird das Innenstadtzent-
rum durch den Schillerpark begrenzt. Städtebaulich weist es Zentrenmerkmale wie 
städtebauliche Dichte, Nutzungsmischung und urbanes Leben auf.  

Verkehrliche ErschlVerkehrliche ErschlVerkehrliche ErschlVerkehrliche Erschließung des Innenstadtzentrumsießung des Innenstadtzentrumsießung des Innenstadtzentrumsießung des Innenstadtzentrums    

Für den motorisierten Individualverkehr besteht eine sehr gute Anbindung: Die 
überörtliche Erreichbarkeit für den motorisierten Individualverkehr wird durch die 
Nähe zur BAB 46 gewährleistet. Über die B 228, die das Innenstadtzentrum direkt 
erschließt, sowie über weitere (über-)örtliche Verbindungsstraßen ist das Innenstadt-
zentrum weiterhin sowohl aus dem gesamten Stadtgebiet als auch darüber hinaus gut 
zu erreichen. An den öffentlichen Personennahverkehr ist das Innenstadtzentrum 
durch die Haltestelle Haan-Markt des Linienbusnetzes angeschlossen. Darüber hinaus 
befinden sich entlang der B 228 weitere Haltestellen. Im Wesentlichen kann das In-
nenstadtzentrum aus allen Ortsteilen per Linienbus erreicht werden. In einer 
Entfernung von rd. 1.000 m westlich des Innenstadtzentrums liegt der Bahnhof Haan, 
welcher eine Bahnanbindung gewährleistet. Wesentliche Stellplatzanlagen befinden 
sich am Rathaus im östlichen Bereich des Innenstadtzentrums. Zusätzlich bietet ein 
unterirdisches Parkhaus, welches über die Kaiserstraße angefahren werden kann, wei-
tere Parkmöglichkeiten. 

Innerhalb des Zentrums sind die Voraussetzungen für eine fußläufige Erschließung 
durch mehrere Stichwege (u. a. die Marktpassage), die kleinere Rundlaufmöglichkei-
ten bieten, sowie die Gestaltung des zentralen Bereichs des Zentrums als 
Fußgängerzone als gut zu bewerten. […] 
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AngebotsAngebotsAngebotsAngebots----    und Nutzungsstrukturen im Innenstadtzentrumund Nutzungsstrukturen im Innenstadtzentrumund Nutzungsstrukturen im Innenstadtzentrumund Nutzungsstrukturen im Innenstadtzentrum    

Das Haaner Innenstadtzentrum umfasst 78 Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufs-
fläche von rd. 9.150 m². Mit einem Anteil von rd. 45 % aller Einzelhandelsbetriebe 
und rd. 14 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche bildet es somit den Einkaufs-
schwerpunkt im Stadtgebiet. […]  

Die Schwerpunkte des Einzelhandelsangebots im Innenstadtzentrum von Haan liegen 
gemessen an der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche mit rd. 1.850 m² im Bereich 
Bekleidung bzw. mit rd. 1.800 m² im Bereich Nahrungs- und Genussmittel. Die Ver-
kaufsflächen der sonstigen Sortimentsgruppen betragen zwischen rd. 40 m² und 890 
m². […] 

Die im Rahmen der Entwicklung der Innenstadt in Rede stehende Verkaufsflächener-
weiterung von insgesamt rd. 9.650 m² VKF (Vorhabenvariante A)8 durch das Vorhaben 
Windhövel ist vor diesem Hintergrund zu bewerten.“ 

(Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 50 ff.) 

 

Dieses Vorhaben würde zu einer Verdopplung der innerstädtischen Verkaufsfläche 

und rechnerisch zu einer Verkaufsflächenausstattung von rd. 0,61 bis zu 0,67 m² VKF/ 

EW führen. 

 

„VerkaufsflächenstrukturVerkaufsflächenstrukturVerkaufsflächenstrukturVerkaufsflächenstruktur    

81 % der Einzelhandelsbetriebe im Innenstadtzentrum verfügen über Ladengrößen 
von bis zu 200 m². […] Die durchschnittliche Ladenlokalgröße beträgt rd. 120 m² VKF. 
[…]“  

(Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 50 ff.) 

  

                                                

8  Fußnote im Originalzitat: „vgl. Stadt + Handel 2013 Auswirkungs- und Verträglichkeitsanalyse: Seite 25 ff.‘‘. 
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Die folgende Abbildung zeigt die Abgrenzung des ZVB Innenstadtzentrum Haan. 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 5555::::    Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des ZVBZVBZVBZVB    Innenstadtzentrum HaanInnenstadtzentrum HaanInnenstadtzentrum HaanInnenstadtzentrum Haan    

 

Quelle: Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 50 ff. 
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ZVB Nahversorgungszentrum GruitenZVB Nahversorgungszentrum GruitenZVB Nahversorgungszentrum GruitenZVB Nahversorgungszentrum Gruiten    

„„„„Das Nahversorgungszentrum Gruiten ist verkehrsgünstig an der K 20 gelegen. Durch 
seine integrierte und zugleich zentrale Lage im Stadtteil Gruiten ist das Zentrum so-
wohl für den MIV als auch fußläufig für die Bewohner gut erreichbar. Zudem ist die 
Anbindung an das Schienennetz sowohl für den Regional- als auch S-Bahnverkehr mit 
dem Haltepunkt Haan-Gruiten gewährleistet. Darüber hinaus stellen zwei Haltestellen 
die Anbindung an den Busverkehr sicher.  

Das Nahversorgungszentrum erstreckt sich beidseitig des in Nord-Süd-Ausrichtung 
verlaufenden Straßenzugs Bahnstraße. Trotz der insgesamt als relativ dicht zu be-
zeichnenden Bebauung, ist eine eher disperse Verteilung der ansässigen 
Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe festzustellen. 

Angebotsmerkmale und MagAngebotsmerkmale und MagAngebotsmerkmale und MagAngebotsmerkmale und Magnetbetriebenetbetriebenetbetriebenetbetriebe    

Im Nahversorgungszentrum Gruiten sind insgesamt 15 Einzelhandelsbetriebe ange-
siedelt, was einem Anteil an der Gesamtzahl der Betriebe in Haan von rd. 9 % 
entspricht. Mit einer Verkaufsfläche von rd. 1.100 m² machen sie etwa 2 % der Ge-
samtverkaufsfläche Haans aus. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot durch 15 
Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe allein in Erdgeschosslage. Zum Zeitpunkt 
der Einzelhandelsbestandserhebung wurden nur zwei leerstehende Ladenlokale im 
Stadtteilzentrum Gruiten ermittelt. 

In Bezug auf die Verkaufsflächenanteile ist der größte Anteil bei Nahrungs- und Ge-
nussmitteln sowie dem sonstigen kurzfristigen Bedarfsbereich (insgesamt 76 %) zu 
erkennen. Angebote für den mittel- und langfristigen Bedarf sind nur untergeordnet 
vorhanden, wodurch das Nahversorgungszentrum Gruiten überwiegend der Nahver-
sorgung der im Stadtteil lebenden Bevölkerung dient. 

Räumliche Festlegung des zentralen VersorgungsbereichsRäumliche Festlegung des zentralen VersorgungsbereichsRäumliche Festlegung des zentralen VersorgungsbereichsRäumliche Festlegung des zentralen Versorgungsbereichs    

Für die Bauleitplanung ist eine genaue räumliche Festlegung des Nahversorgungs-
zentrums Gruiten als zentraler Versorgungsbereich erforderlich. […] Die empfohlene 
Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs wird in der folgenden Abbildung dar-
gestellt.“  

(Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 78 ff.) 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 6666::::    Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des ZVB ZVB ZVB ZVB Nahversorgungszentrums GruitenNahversorgungszentrums GruitenNahversorgungszentrums GruitenNahversorgungszentrums Gruiten    

  
Quelle: Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 80. 

 

 

Langfristige EntwicklungsoptionLangfristige EntwicklungsoptionEntwicklungsflächenLangfristige EntwicklungsoptionLangfristige EntwicklungsoptionEntwicklungsflächen

Abgrenzung ZVB: CIMA 2006 

Abgrenzung ZVB: S+H 2013 
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ZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer StraßeZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer StraßeZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer StraßeZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer Straße    

„Südwestlich des Innenstadtzentrums gelegen befindet sich das Nahversorgungs-
zentrum Düsseldorfer Straße. Die Düsseldorfer Straße stellt die Grenze zwischen den 
Stadtteilen Haan-West und Unterhaan dar, weswegen sich das Nahversorgungszent-
rum auf beide Stadtteile aufteilt. 

Das Zentrum erstreckt sich entlang der Düsseldorfer Straße zwischen der Kreuzung 
mit der Kurzen Straße im Nordosten über den Kreuzungsbereich Düsseldorfer Straße/ 
Hochdahler Straße bzw. Am Schlagbaum bis zum Lebensmittelmarkt Lidl bzw. Aldi im 
Westen der Düsseldorfer Straße. Die verkehrliche Erschließung des Nahversorgungs-
zentrums Düsseldorfer Straße erfolgt überwiegend über die in Ost-West-Richtung 
verlaufende L 228 (Düsseldorfer Straße), die die Stadt Haan, auch über das Innen-
stadtzentrum, mit der Stadt Hilden verbindet. Des Weiteren stellt eine Haltestelle die 
Anbindung an den Busverkehr sicher. 

Angebotsmerkmale und MagnetbetriebeAngebotsmerkmale und MagnetbetriebeAngebotsmerkmale und MagnetbetriebeAngebotsmerkmale und Magnetbetriebe    

Im Nahversorgungszentrum Düsseldorfer Straße sind insgesamt 7 Einzelhandelsbe-
triebe angesiedelt, was einem Anteil an der Gesamtzahl der Betriebe in Haan von rd. 
4 % entspricht. Mit einer Verkaufsfläche von rd. 2.850 m² machen sie rd. 5 % der 
Gesamtverkaufsfläche Haans aus. Ergänzt wird das Einzelhandelsangebot durch 8 La-
denlokale mit zentrenergänzenden Funktionen allein in Erdgeschosslage. Zum 
Zeitpunkt der Einzelhandelsbestandserhebung wurde kein leerstehendes Ladenlokal 
im Nahversorgungszentrum Düsseldorfer Straße ermittelt. 

Die größten Betriebe im Nahversorgungszentrum Düsseldorfer Straße sind der Le-
bensmittelsupermarkt Rewe sowie die Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl. Diese 
erfüllen eine bedeutende Magnetfunktion und prägen die Struktur des Nahversor-
gungszentrums. Durch die Verlagerungs- und Erweiterungsabsichten der 
Lebensmitteldiscounter innerhalb des Nahversorgungszentrums ist eine Stärkung ih-
res Einflusses auf die Einzelhandelsstruktur zu erwarten. 

Es ergibt sich somit ein deutlicher Angebotsschwerpunkt im kurzfristigen Bedarfsbe-
reich, welcher im Nahversorgungszentrum zurzeit einen Verkaufsflächenanteil von 
insgesamt 90 % ausmacht. Allein auf Nahrungs- und Genussmitteln entfällt über drei 
Viertel der Verkaufsfläche (78 %). Angebote für den mittel- und langfristigen Bedarf 
sind nur geringfügig vorhanden, wodurch das Nahversorgungszentrum Düsseldorfer 
Straße überwiegend zur Nahversorgung der im südwestlichen Siedlungsbereich der 
Stadt Haan lebenden Bevölkerung dient. 

Der Einzelhandelsbesatz entlang der Düsseldorfer Straße weist eine funktionale städ-
tebauliche Gestaltung auf und ist im Hinblick auf seine Aufenthaltsqualität 
verbesserungsfähig.  
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Räumliche Festlegung des zentralen VersorgungsbereichsRäumliche Festlegung des zentralen VersorgungsbereichsRäumliche Festlegung des zentralen VersorgungsbereichsRäumliche Festlegung des zentralen Versorgungsbereichs    

Für die Bauleitplanung ist eine genaue räumliche Festlegung des Nahversorgungs-
zentrums Düsseldorfer Straße als zentraler Versorgungsbereich erforderlich […]. Die 
empfohlene Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs wird in der folgenden 
Abbildung dargestellt.“  

(Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 82 ff.) 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 7777::::    Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des ZVB ZVB ZVB ZVB Nahversorgungszentrums Düsseldorfer StraßeNahversorgungszentrums Düsseldorfer StraßeNahversorgungszentrums Düsseldorfer StraßeNahversorgungszentrums Düsseldorfer Straße    

 
Quelle: Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 85. 

 

     

Abgrenzung ZVB: CIMA 2006 

Abgrenzung ZVB: S+H 2013 
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ZVB ZVB ZVB ZVB Nebenzentrum Nebenzentrum Nebenzentrum Nebenzentrum WuppertalWuppertalWuppertalWuppertal----VohwinkelVohwinkelVohwinkelVohwinkel    

„Der verdichtete Geschäftsbesatz des Nebenzentrums Vohwinkel erstreckt sich ent-
lang der Kaiserstraße (B 228) auf einer Länge von mehreren hundert Metern. Etwas 
versetzt dazu befindet sich nördlich der Verbrauchermarkt Akzenta, gleichzeitig der 
größte Anbieter. Geprägt wird der Standort vor allem von mehreren größeren nah-
versorgungsrelevanten Betrieben und zahlreichen kleinteiligen Anbietern 
unterschiedlicher Branchen. 

Die für ein Nebenzentrum geforderte Minimalausstattung ist in Vohwinkel vorhanden, 
der kleinteilige Besatz geht deutlich darüber hinaus. Wünschenswert wäre eine Auf-
wertung der Strukturen im mittelfristigen Bedarf (z.B. Bekleidung, Schuhe) auch durch 
größere Ladenlokale.“ 

(Regionales Einzelhandelskonzept für das Bergische Städtedreieck, BBE 2006, 

Seite 92) 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 8888::::    Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des ZVB ZVB ZVB ZVB NNNNebenzentrum Wuppertalebenzentrum Wuppertalebenzentrum Wuppertalebenzentrum Wuppertal----VohwinkelVohwinkelVohwinkelVohwinkel    

 
Quelle: Regionales EHK für das Bergische Städtedreieck, BBE 2006, Seite 93. 
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ZVB ZVB ZVB ZVB Nebenzentrum SolingenNebenzentrum SolingenNebenzentrum SolingenNebenzentrum Solingen----OhligOhligOhligOhligssss    

„Der zentrale Versorgungsbereich in Solingen-Ohligs kann als eines der stärksten Ne-
benzentren im Bergischen Städtedreieck eingestuft werden. Der verdichtete 
Geschäftsbesatz erstreckt sich über die teilweise als Fußgängerzone ausgewiesene 
Düsseldorfer Straße, die Grünstraße und einige angrenzende Straßen und deckt na-
hezu alle zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereiche ab. Neben dem 
großen Verbrauchermarkt („SBWarenhaus“) Globus9, mehreren Lebensmittel- und 
Drogeriemärkten und Nonfood-Discountern gibt es zahlreiche Facheinzelhandelsbe-
triebe. Eine Ergänzung um einen Lebensmittel-Discounter innerhalb des zentralen 
Versorgungsbereiches wäre wünschenswert. 

Ansonsten erfüllt Ohligs die ihm zugedachte Funktion uneingeschränkt.“ 

(Regionales Einzelhandelskonzept für das Bergische Städtedreieck, BBE 2006, 

Seite 104) 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 9999::::    Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des ZVB ZVB ZVB ZVB NNNNebenzentrum Solingenebenzentrum Solingenebenzentrum Solingenebenzentrum Solingen----OhligsOhligsOhligsOhligs    

 
Quelle: Regionales EHK für das Bergische Städtedreieck, BBE 2006, Seite 104. 

 

                                                

9  Dieser Standort wurde zwischenzeitlich von Kaufland übernommen. 
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ZVB ZVB ZVB ZVB Nebenzentrum SolingenNebenzentrum SolingenNebenzentrum SolingenNebenzentrum Solingen----WaldWaldWaldWald    

„Entlang der Stresemannstraße und dem Abschnitt der Friedrich-Ebert-Straße zwi-
schen dem Walder Kirchplatz und der Stübbener Straße bildet ein stark verdichteter 
Geschäftsbesatz mit einem relativ kleinen Supermarkt (Edeka) den wesentlichen Teil 
des Nebenzentrums Wald, ergänzt um einen weiteren Supermarkt (Kaiser’s) im Wes-
ten und das SB-Warenhaus Globus im Süden10. Weitere Ansiedlungen vor allem 
zentrenrelevanter Sortimente sollten sich auf den zentralen Versorgungsbereich kon-
zentrieren.“ 

(Regionales Einzelhandelskonzept für das Bergische Städtedreieck, BBE 2006, 

Seite 105) 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 10101010::::    Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des Räumliche Festlegung des ZVB ZVB ZVB ZVB NNNNebenzentrum Solingenebenzentrum Solingenebenzentrum Solingenebenzentrum Solingen----WaldWaldWaldWald    

 
Quelle: Regionales EHK für das Bergische Städtedreieck, BBE 2006, Seite 105. 

  

                                                

10  Dieser Standort wurde zwischenzeitlich von Kaufland übernommen. 
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6666 Einordnung und Bewertung des Vorhabens Einordnung und Bewertung des Vorhabens Einordnung und Bewertung des Vorhabens Einordnung und Bewertung des Vorhabens ----    Verträglichkeitsana-Verträglichkeitsana-Verträglichkeitsana-Verträglichkeitsana-

lyselyselyselyse    

In diesem Kapitel erfolgt eine Einordnung des in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens in 

das Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan (Stadt + Handel 2013), die Darstellung der Aus-

wirkungen des Vorhabens auf die zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum, 

sowie die sonstigen Lagen in Haan sowie eine Einordnung des Planvorhabens in die landes-

planerischen Vorgaben. 

6.16.16.16.1 Einordnung des Einordnung des Einordnung des Einordnung des VoVoVoVorhabenrhabenrhabenrhabenssss    in din din din das as as as EinzEinzEinzEinzelhandelskonzept für die Stadt elhandelskonzept für die Stadt elhandelskonzept für die Stadt elhandelskonzept für die Stadt 

HaanHaanHaanHaan    ((((Stadt + Handel 201Stadt + Handel 201Stadt + Handel 201Stadt + Handel 2013333))))    

Leitlinien für die künftige EinzelhandelsentwicklungLeitlinien für die künftige EinzelhandelsentwicklungLeitlinien für die künftige EinzelhandelsentwicklungLeitlinien für die künftige Einzelhandelsentwicklung    

Aufbauend auf die Bestandsanalyse und -bewertung wurden im Einzelhandelskonzept Leitli-

nien für die künftige Entwicklung des Einzelhandels in Haan festgelegt. Diese enthalten u.a. 

einen absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrahmen (vgl. Kapitel 3.3). 

Dieser sieht für den Bereich Nahrungs- und Genussmittel zusätzliche Verkaufsflächen von 

rd. 3.400 – 3.500 m2 bis 2017 bzw. 2022 vor. Unter Berücksichtigung des Vorhabens „Wind-

hövel“ (mit einer VKF im Bereich Nahrungs- und Genussmittel von rd. 2.500 m2) sieht das 

Einzelhandelskonzept dieses Potenzial insbesondere in der Erweiterung bestehender Be-

triebe (vgl. Einzelhandelskonzept, Seite 44). Das Vorhaben entspricht damit dem 

absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrahmen. Da der absatzwirtschaftliche Entwicklungsrah-

men in Haan und am nahversorgungsrelevanten Ergänzungsstandort Landstraße durch das 

Vorhaben noch nicht vollständig ausgeschöpft ist, dürften auch weitere marktbedingte Ver-

kaufsflächenanpassungen tragfähig sein. 

Zudem werden übergeordnete Entwicklungszielstellungen für die Stadt Haan definiert. Von 

Belang ist hier insbesondere Ziel 2, das die Sicherung und Stärkung der Nahversorgung in 

den Blick nimmt. Sinnvolle Standorte sollen gesichert, gestärkt und ergänzt werden, sofern 

schädliche Auswirkungen auf die Zentren vermieden werden.  

Das Vorhaben ist geeignet, die Nahversorgung für die Stadtteile Nachbarsberg und Ober-

haan zu stärken und entspricht damit Ziel 2, da keine schädlichen Auswirkungen auf die 

Zentren eintreten (vgl. Kapitel 6.2). 

NahversorgungskonzeptNahversorgungskonzeptNahversorgungskonzeptNahversorgungskonzept    

Im Zentrenkonzept wird der Standort Landstraße als nahversorgungsrelevanter Ergänzungs-

standort ausgewiesen (vgl. Einzelhandelskonzept Haan, Cima 2006, Seite 61). Diese 

Einschätzung des Standortes als integrierter Nahversorgungsstandort wird auch in der Fort-

schreibung des Einzelhandelskonzeptes aufrechterhalten (vgl. Stadt + Handel 2013, Seite 

47 f.). Gemäß des Kriterienkataloges des Einzelhandelskonzeptes handelt es sich bei dem 

Lidl-Lebensmitteldiscounter um einen integrierten Nahversorgungsstandort. 
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Die Ausstattung im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel ist in Haan mit 0,29 m2 

VKF je Einwohner unterdurchschnittlich (Bundesdurchschnitt 0,39 m2 VKF je Einwohner), wie 

auch der absatzwirtschaftliche Entwicklungsrahmen zeigt. Die Kaufkraftbindung beträgt ge-

mäß EHK aktuell nur rd. 73 %.  

Abbildung 11 zeigt die aktuelle Nahversorgungsstruktur im Überblick: 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11111111::::    Nahversorgungsstruktur in HaanNahversorgungsstruktur in HaanNahversorgungsstruktur in HaanNahversorgungsstruktur in Haan    

  
Quelle: Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 89. 

 

In den Stadtteilen Oberhaan (kein Angebot), Nachbarsberg (0,22 m2 VKF je Einwohner) und 

Haan-Nord (0,15 m2 VKF je Einwohner) liegt die Verkaufsflächenausstattung im Sortiments-

bereich NuG noch unter dem Durchschnitt der Stadt Haan.  

Aufbauend auf die Bestandsdarstellung wurden übergeordnete Zielstellungen für die Nah-

versorgung abgeleitet. Hierbei ist Priorität 2 von Belang:  

„2. Priorität: Verbesserung der wohnortnahen Versorgung 

• Sicherung der Standorte in integrierten Lagen 
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• Ansonsten weitestgehender Ausschluss von nahversorgungsrelevantem Ein-
zelhandel“ 

(Einzelhandelskonzept, Seite 92) 

 

„In den übrigen Wohnsiedlungsgebieten außerhalb der zentralen Versorgungsbe-
reiche (sonstige integrierte Standorte) kann ein Nahversorgungsangebot 
zugunsten der Gebietsversorgung unter Bezug auf den Einzelhandelserlass NRW 
(Ziffer 2.8) sowie die Kriterien der AG Strukturwandel empfohlen werden. Hier-
durch soll (gemäß der Entwicklungsziele) die flächendeckende Nahversorgung 
gestärkt werden, ohne dabei die zentralen Versorgungsbereiche zu schädigen o-
der in ihren Entwicklungsmöglichkeiten zu beeinträchtigen. Aufgrund der 
bestehenden guten räumlichen Ausgangslage ist hierbei primär auf die Sicherung 
der bestehenden Angebotsstandorte der Nahversorgung abzuzielen.‘‘ 

(Einzelhandelskonzept, Seite 94) 

Folgende Bewertungskriterien sind anzulegen: 

• Das Vorhaben muss ein zentren- und nahversorgungsrelevantes Hauptsortiment auf-
weisen.  

Dieses ist beim Vorhaben gegeben (Nahrungs- und Genussmittel).  

• Der Standort muss sich in städtebaulich integrierter Lage befinden.  

Die städtebauliche Lage kann als teilintegriert bezeichnet werden, da sich unmittelbar 

südlich an den Vorhabenstandort Wohnbebauung anschließt.  

• Der Anteil der zentrenrelevanten Randsortimente darf 10 % der Verkaufsfläche nicht 
überschreiten.  

Dies ist bei Lebensmitteldiscountern regelmäßig nicht der Fall und sollte auch bau-

leitplanerisch ausgeschlossen werden. 

• Ein wesentlicher Teil des zu erwartenden Umsatzes muss aus dem fußläufigen Nah-
bereich rekrutiert werden.  

Dieses Kriterium wird im Folgenden geprüft. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 12121212::::    Prüfschema zur Ermittlung von Anhaltswerten für Größenordnungen von städ-Prüfschema zur Ermittlung von Anhaltswerten für Größenordnungen von städ-Prüfschema zur Ermittlung von Anhaltswerten für Größenordnungen von städ-Prüfschema zur Ermittlung von Anhaltswerten für Größenordnungen von städ-
tebaulich verträglichen Lebensmittelmärkten an Nahversorgungsstandorten und tebaulich verträglichen Lebensmittelmärkten an Nahversorgungsstandorten und tebaulich verträglichen Lebensmittelmärkten an Nahversorgungsstandorten und tebaulich verträglichen Lebensmittelmärkten an Nahversorgungsstandorten und 
in städtebaulich integrierten Lagenin städtebaulich integrierten Lagenin städtebaulich integrierten Lagenin städtebaulich integrierten Lagen    

 
Quelle: Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 94; 

* im Einzelfall unter Berücksichtigung standortbezogener und wettbewerblicher Besonder-
heiten anzupassen; 
** Nahrungsmittel (inkl. Getränke, Bäckerei/ Fleischerei), Drogerie, Kosmetik/ Parfümerie, 
Zeitungen/ Zeitschriften, zoologischer Bedarf und lebende Tiere, Blumen. 

 

Das Nahversorgungskonzept des EHK beinhaltet ein Prüfschema zur Beurteilung der verträg-

lichen Größenordnungen von Lebensmittelbetrieben an Nahversorgungsstandorten. Gemäß 

Einzelhandelskonzept ist der Nahbereich unter Berücksichtigung standortbezogener und 

wettbewerblicher Besonderheiten herzuleiten und zu begründen. Daher umfasst der Nahbe-

reich gemäß der Zielstellungen des Einzelhandelskonzepts der Stadt Haan (2013) nicht nur 

den fußläufigen Nahbereich (700 m Radius, bzw. 1.000 m fußläufige Entfernung um den Vor-

habenstandort, sondern auch die fußläufig aktuell wie auch perspektivisch unterversorgten 

Bereiche11 der Stadtteile Nachbarsberg und Oberhaan (vgl. Abbildung 14). In diesen leben 

                                                

11  Das Kaufkraftpotenzial in den unterversorgten Bereichen rechtfertigt die Ansiedlung eines modernen Lebens-
mittelmarktes nicht.  
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weitere rd. 1.900 Menschen (s.u.), deren nächstgelegene Nahversorgungsstandorte am in 

Rede stehenden nahversorgungsrelevanten Ergänzungsstandort (lt. EHK) liegen. Die Einwoh-

ner und das entsprechende nahversorgungsrelevante Kaufkraftpotenzial werden demnach 

gemäß EHK den nächstgelegenen integrierten Nahversorgungsstandorten zugeordnet. 

Diese Vorgehensweise greift auch die Regelungen des LEP NRW – sachlicher Teilplan groß-

flächiger Einzelhandel auf, nach dem die fußläufige Erreichbarkeit nur in der Regel 

vorausgesetzt wird, mindestens aber die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV als Kriterium heran-

gezogen wird. Diese ist durch die Bushaltestelle „Sauerbruchstraße“ der Buslinie 784 

unmittelbar am Vorhabenstandort gegeben. Diese Buslinie verbindet den Vorhabenstandort 

mit dem Zentrum der Stadt Haan, sowie den Städten Wuppertal und Düsseldorf.  

Zur Ermittlung der Kundenherkunft des in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens wurde 

eine Kundenherkunftsbefragung durchgeführt12. Das Ergebnis zeigt, dass der überwiegende 

Anteil der Kunden gemäß dieser Befragung aus dem in Abbildung 13 abgegrenzten Nahbe-

reich des Vorhabens kommt. 

                                                

12  Die Kunden des Lidl-Lebensmitteldiscounters wurden vom 13. – 15. Februar 2014 durch das Büro 
Stadt + Handel nach ihrer Wohnstraße befragt. Insgesamt nahmen 1.936 Personen an dieser Befragung teil.  



 

 34

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 13131313::::    Kundenherkunft Lidl Haan LandstraßeKundenherkunft Lidl Haan LandstraßeKundenherkunft Lidl Haan LandstraßeKundenherkunft Lidl Haan Landstraße    

 

Quelle: Eigene Darstellung (2014), Kartengrundlage OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 14141414::::    Nahbereich des ErweiterungsvorhabensNahbereich des ErweiterungsvorhabensNahbereich des ErweiterungsvorhabensNahbereich des Erweiterungsvorhabens    

 

Quelle: Eigene Darstellung (2013), Kartengrundlage OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

 

HaanHaanHaanHaan----NachbarsbergNachbarsbergNachbarsbergNachbarsberg 
rd. 1.100 Einwohner 

fußläufig unterversorgt 
rd. 1,9 km, 4 Fahrminuten 

OberhaanOberhaanOberhaanOberhaan 
rd. 800 Einwohner 

fußläufig unterversorgt 
rd. 1,9 km, 4 Fahrminuten 

fußläufiger Nahbereichfußläufiger Nahbereichfußläufiger Nahbereichfußläufiger Nahbereich 
rd. 3.800 Einwohner 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 7777::::    Prüfung der Nahversorgungsfunktion gemäß Prüfung der Nahversorgungsfunktion gemäß Prüfung der Nahversorgungsfunktion gemäß Prüfung der Nahversorgungsfunktion gemäß Prüfschema des Prüfschema des Prüfschema des Prüfschema des EHKEHKEHKEHK    

Prüfung der Nahversorgungsfunktion für das Erweiterungsvorhaben gemäß EHK 

Einwohner im fußläufigen Einzugsbereich ~ 3.800 

Einwohner in den fußläufig unterversorgten Bereichen der Stadt-

teile Nachbarsberg und Oberhaan  
~ 1.900 

GesamtGesamtGesamtGesamt    ~ 5.600~ 5.600~ 5.600~ 5.600    

Kaufkraft nahversorgungsrelevante Sortimente (gemäß Sortiments-
liste des EHK Haan)*  

3.000 

Umsatzpotenzial in Mio. Euro ~ 16,9 

davon 35 % (Kaufkraftabschöpfung) in Mio. Euro ~ 5,9 

dividiert durch die vorhabenbezogene Verkaufsflächenproduktivität rd. 5.400 – 5.600 Euro 

Anhaltswert (in mAnhaltswert (in mAnhaltswert (in mAnhaltswert (in m2222    VKF) für ein Vorhaben mit überwiegend auf VKF) für ein Vorhaben mit überwiegend auf VKF) für ein Vorhaben mit überwiegend auf VKF) für ein Vorhaben mit überwiegend auf 
den Nahbereich bezogener Versorgungsfunktionden Nahbereich bezogener Versorgungsfunktionden Nahbereich bezogener Versorgungsfunktionden Nahbereich bezogener Versorgungsfunktion    

1.01.01.01.077770 0 0 0 ––––    1.1.1.1.101010100000    

beabsichtigte Verkaufsfläche nahversorgungsrelevante Sortimente 1.080 

Quelle: Eigene Berechnungen; Werte gerundet auf 100 Einwohner, 0,1 Mio. Euro bzw. 10 m2; Dif-
ferenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt; 
* Kaufkraft IFH 2013 für nahversorgungsrelevante Sortimente lt. Einzelhandelskonzept. 

Wie Tabelle 7 zeigt, bleibt die beabsichtigte Verkaufsfläche im Rahmen des Anhaltswertes 

aus dem Prüfschema und kann demnach als kongruent zu den nahversorgungsbezogenen 

Zielstellungen des EHK bezeichnet werden. Die Berechnung liefert wichtige Hinweise im Hin-

blick auf die landesplanerische Verträglichkeit. 

AnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätzeAnsiedlungsleitsätze    

Die Ansiedlungsleitsätze konkretisieren die übergeordneten Entwicklungsziele zur künftigen 

Einzelhandelsentwicklung für die Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben und ermöglichen 

somit eine Steuerung der Einzelhandelsentwicklung. 

Relevant für das Erweiterungsvorhaben ist Ansiedlungsleitsatz II: 

„Einzelhandel mit zentren„Einzelhandel mit zentren„Einzelhandel mit zentren„Einzelhandel mit zentren----    und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment soll 
primär in den zenprimär in den zenprimär in den zenprimär in den zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt und ausgebaut wer-tralen Versorgungsbereichen angesiedelt und ausgebaut wer-tralen Versorgungsbereichen angesiedelt und ausgebaut wer-tralen Versorgungsbereichen angesiedelt und ausgebaut wer-
den.den.den.den.    

Aufgrund der hohen Bedeutung, die die zentren- und nahversorgungsrelevanten Sor-
timente als Kundenmagnet und für die Besucherfrequenz in den zentralen 
Versorgungsbereichen haben sowie mit Blick auf den begrenzten absatzwirtschaftli-
chen Entwicklungsrahmen im Bereich der zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Sortimente sollen Einzelhandelsvorhaben mit einem zentren- und nahversorgungsre-
levanten Hauptsortiment primär in den zentralen Versorgungsbereichen selbst 
angesiedelt werden. 

Einzelhandel mit zentrenEinzelhandel mit zentrenEinzelhandel mit zentrenEinzelhandel mit zentren----    und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment kann und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment kann und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment kann und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment kann 
zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an sonstigen integrierten Standor-zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an sonstigen integrierten Standor-zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an sonstigen integrierten Standor-zur Gewährleistung der Nahversorgung auch an sonstigen integrierten Standor-
ten angesiedelt bzw. ausgebaut werden, wenn die städtebaulichen ten angesiedelt bzw. ausgebaut werden, wenn die städtebaulichen ten angesiedelt bzw. ausgebaut werden, wenn die städtebaulichen ten angesiedelt bzw. ausgebaut werden, wenn die städtebaulichen 



 

 37 

ZielstelluZielstelluZielstelluZielstellungen der Stadt Haan zur Erhaltung und Entwicklung ihrer zentralen Ver-ngen der Stadt Haan zur Erhaltung und Entwicklung ihrer zentralen Ver-ngen der Stadt Haan zur Erhaltung und Entwicklung ihrer zentralen Ver-ngen der Stadt Haan zur Erhaltung und Entwicklung ihrer zentralen Ver-
sorgungsbereiche und der Nahversorgung nicht entgegen stehen.sorgungsbereiche und der Nahversorgung nicht entgegen stehen.sorgungsbereiche und der Nahversorgung nicht entgegen stehen.sorgungsbereiche und der Nahversorgung nicht entgegen stehen.    

Gemäß Nahversorgungskonzept kann das bestehende Nahversorgungsangebot 
nachrangig in städtebaulich integrierten Lagen weiterentwickelt werden, wenn hier-
durch die flächendeckende Nahversorgung gesichert wird […]. 

Grundsätzlich sollen Einzelhandelsvorhaben i. S. v. § 11 Abs. 2 BauNVO mit Lebens-
mitteln als Hauptsortiment anhand des differenzierten Bewertungs- und Prüfschemas 
[…] hinsichtlich ihrer Kongruenz zu den Zielstellungen dieses Einzelhandelskonzepts 
geprüft werden.“ 

(Einzelhandelskonzept, Seite 113 f.) 

 

Das Vorhaben ist kongruent zu Ansiedlungsleitsatz II, da es durch die Erweiterung auf eine 

marktgängige Verkaufsfläche zur Sicherung der flächendeckenden Nahversorgung beiträgt 

und dem Prüfschema entspricht.  

 

����    Das Vorhaben entspricht damit den Zielen und Grundsätzen der ForDas Vorhaben entspricht damit den Zielen und Grundsätzen der ForDas Vorhaben entspricht damit den Zielen und Grundsätzen der ForDas Vorhaben entspricht damit den Zielen und Grundsätzen der Forttttschreibung des schreibung des schreibung des schreibung des 

Einzelhandelskonzeptes für dieEinzelhandelskonzeptes für dieEinzelhandelskonzeptes für dieEinzelhandelskonzeptes für die    Stadt Haan (Stadt + Handel 2013Stadt Haan (Stadt + Handel 2013Stadt Haan (Stadt + Handel 2013Stadt Haan (Stadt + Handel 2013).).).).    
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6.26.26.26.2 Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und Nahversor-Nahversor-Nahversor-Nahversor-

gungsstrukturengungsstrukturengungsstrukturengungsstrukturen    

Absatzwirtschaftliche EinordnungAbsatzwirtschaftliche EinordnungAbsatzwirtschaftliche EinordnungAbsatzwirtschaftliche Einordnung    

Ein zentraler Schritt zur Beurteilung der Auswirkungen ist die Berechnung der Umsatzumver-

teilungen, die durch das Vorhaben ausgelöst werden. Als wichtige Eingangsgröße dient das 

Soll-Umsatzvolumen des Vorhabens. Hierzu werden die projektspezifischen Eckdaten in die 

Berechnung eingestellt. 

Mobilitätsaspekte und Zufallseinkäufe werden zu einer leicht über den Untersuchungsraum 

hinausgehenden Streuung der Umsatzherkunft führen. Diese dürfte allerdings aufgrund des 

bereits weitläufig abgegrenzten Untersuchungsraums gering ausfallen. Daher wird eine Um-

satzherkunft von 5 % von außerhalb des Untersuchungsraumes („Streuumsatz“) 

angenommen (vgl. Kapitel 4).  

Vor diesem Hintergrund wird zusammenfassend die städtebauliche Bedeutung der von dem 

Vorhaben zu erwartenden Umsatzumverteilungen dargestellt und bewertet.  

Die Umsatzumverteilungen stellen sich in der untersuchungsrelevanten Warengruppe Nah-

rungs- und Genussmittel wie folgt dar. Im Sinne einer worst-case-Betrachtung wurde die 

Umsatzumverteilungsberechnung auf Basis eines Verkaufsflächenanteils des Sortimentsbe-

reiches Nahrungs- und Genussmittel von 90 % durchgeführt: 

 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 8888::::    UmsatzumverteilungUmsatzumverteilungUmsatzumverteilungUmsatzumverteilung    NahrungsNahrungsNahrungsNahrungs----    und Genussmittelund Genussmittelund Genussmittelund Genussmittel        

LagebereicheLagebereicheLagebereicheLagebereiche    

Bestandsum-Bestandsum-Bestandsum-Bestandsum-
satzsatzsatzsatz    

in Mio. Euroin Mio. Euroin Mio. Euroin Mio. Euro    

UmsatzumverteilungUmsatzumverteilungUmsatzumverteilungUmsatzumverteilung    

in Mio. in Mio. in Mio. in Mio.     
Euro*Euro*Euro*Euro*    in %in %in %in %    

ZVB Innenstadtzentrum Haan 11,9 ~ 0,1 ~ 1 

ZVB Nahversorgungszentrum Düsseldorfer Straße 13,0 0,1 – 0,2 ~ 1 

ZVB Nahversorgungszentrum Gruiten 3,5 * * 

sonstige Lagen Haan 13,2 1,3 – 1,4 10 – 11 

ZVB Nebenzentrum Wuppertal-Vohwinkel 32,3 0,2 – 0,3 ~ 1 

ZVB Nebenzentrum Solingen-Ohligs 23,3 ~ 0,1 < 1 

ZVB Nebenzentrum Solingen-Wald 29,0 ~ 0,1 < 1 

Gesamt*Gesamt*Gesamt*Gesamt*****    126,3126,3126,3126,3    1,9 1,9 1,9 1,9 ––––    2,12,12,12,1    ~ 2~ 2~ 2~ 2    

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis Einzelhandelsbestandserhebung Stadt + Handel 2012; stän-
dige Auswertung handelsspezifischer Fachliteratur; „Sonstige Lagen Haan“ ohne 
Bestandsbetrieb; 
Werte gerundet auf 0,1 Mio. Euro; 
* Umsatzumverteilungen empirisch nicht nachweisbar (deutlich geringer als 0,05 Mio.  
Euro); 
** Differenzen zur Gesamtsumme rundungsbedingt. 
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Städtebauliche Einordnung und BewertungStädtebauliche Einordnung und BewertungStädtebauliche Einordnung und BewertungStädtebauliche Einordnung und Bewertung    der Umsatzumverteilder Umsatzumverteilder Umsatzumverteilder Umsatzumverteilungungungung    

Aufbauend auf den absatzwirtschaftlichen Ergebnissen aus der Umsatzumverteilungsberech-

nung erfolgt deren städtebauliche Einordnung. In diesem Kontext gilt es, die städtebaulichen 

Konsequenzen des Vorhabens für die zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungs-

raum, sowie die sonstigen Lagen in Haan aufzuzeigen.  

Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche 

In der Umsatzumverteilungsberechnung ergeben sich keine relevanten Umsatzumverteilun-

gen für die zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum. Die 

Umsatzumverteilungen erreichen lediglich geringe Werte von bis zu rd. 0,3 Mio. Euro, bzw. 

bis zu rd. 1 %. Diese geringen Werte lassen negative Auswirkungen auf den Bestand und die 

Entwicklungsmöglichkeiten der zentralen Versorgungsbereiche nicht erwarten. 

Die Umsatzumverteilungen in den übrigen zentralen Versorgungsbereichen im Untersu-

chungsraum sind empirisch nicht nachweisbar und sind daher ohne städtebauliche Relevanz. 

Auswirkungen auf sonstige Nahversorgungsstrukturen in Haan 

Für die Bestandsstrukturen in den sonstigen Lagen Haans, welche Nahversorgungsfunktio-

nen in ihren jeweiligen Einzugsbereichen übernehmen, ergeben sich Umsatzumverteilungen 

i. H. v. rd. 10 - 11 % bzw. rd. 1,3 – 1,4 Mio. Euro. Die Umsatzumverteilungen konzentrieren 

sich hier auf die systemgleichen Wettbewerber Penny und insbesondere den benachbarten 

Aldi-Lebensmitteldiscounter. Die Betriebe stellen sich als überwiegend modern und leis-

tungsfähig dar, sodass vorhabenbedingte Marktaufgaben aufgrund der 

Umsatzumverteilungen und eine damit einhergehende Beeinträchtigung der jeweiligen Nah-

versorgungsstrukturen nicht zu erwarten sind. 

����    Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die 

Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen Auswirkungen als als als als städtebaulich verträglich städtebaulich verträglich städtebaulich verträglich städtebaulich verträglich zu bewerten sind. Diese Aussage wird zu bewerten sind. Diese Aussage wird zu bewerten sind. Diese Aussage wird zu bewerten sind. Diese Aussage wird auchauchauchauch    

dadurch untermauert, dass die Verkaufsflächenaussdadurch untermauert, dass die Verkaufsflächenaussdadurch untermauert, dass die Verkaufsflächenaussdadurch untermauert, dass die Verkaufsflächenaussttttattung in attung in attung in attung in HaanHaanHaanHaan    mit der Erweiterung mit der Erweiterung mit der Erweiterung mit der Erweiterung 

des des des des LidlLidlLidlLidl----MarktMarktMarktMarkteeees im Bereich Nahrungss im Bereich Nahrungss im Bereich Nahrungss im Bereich Nahrungs----    und Genussmittel um rd.und Genussmittel um rd.und Genussmittel um rd.und Genussmittel um rd.    0,00,00,00,01 1 1 1 m²m²m²m²    je Einwohnerje Einwohnerje Einwohnerje Einwohner    

ansteigen wird und somit auch nach Erweiterungansteigen wird und somit auch nach Erweiterungansteigen wird und somit auch nach Erweiterungansteigen wird und somit auch nach Erweiterung    eine unterdurchschnittliche eine unterdurchschnittliche eine unterdurchschnittliche eine unterdurchschnittliche 

Verkaufsflächenausstattung festzustellen ist, die nicht auf einen sehr angespannten Verkaufsflächenausstattung festzustellen ist, die nicht auf einen sehr angespannten Verkaufsflächenausstattung festzustellen ist, die nicht auf einen sehr angespannten Verkaufsflächenausstattung festzustellen ist, die nicht auf einen sehr angespannten 

Wettbewerb in Wettbewerb in Wettbewerb in Wettbewerb in HaanHaanHaanHaan    hindeutet.hindeutet.hindeutet.hindeutet.    
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6.36.36.36.3 Landesplanerische EinordnungLandesplanerische EinordnungLandesplanerische EinordnungLandesplanerische Einordnung    

In den vergangenen Jahren haben sich die raumordnerischen Festlegungen zum Umgang mit 

großflächigem Einzelhandel in NRW sehr dynamisch verändert: Der Verfassungsgerichtshof 

für das Land Nordrhein-Westfalen hatte am 26.08.2008 § 24a Abs. 1 Satz 4 LEPro - die lan-

desplanerische Regelung zur Steuerung von Factory-Outlet-Center - für nichtig erklärt. 

Hinsichtlich der landesplanerischen Regelungen zur Steuerung des Einzelhandels insgesamt 

hatte das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) in seiner 

Entscheidung vom 30.09.2009 festgestellt, dass § 24a LEPro kein Ziel der Raumordnung dar-

stelle. Die eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht 

(BVerwG) am 14.04.2010 zurückgewiesen; womit das o. g. Urteil des OVG NRW Rechtskraft 

erlangte. In der Folge war § 24a LEPro damit von den Kommunen nur noch in ihrer Abwägung 

zu berücksichtigen und nicht – wie vorher – zu beachten. Das LEPro und damit auch die lan-

desplanerischen Regelungen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels sind am 

31.12.2011 ausgelaufen. Die Erarbeitung eines Entwurfs für einen neuen umfassenden Lan-

desentwicklungsplan, der auch Regelungen zum großflächigen Einzelhandel enthalten soll, 

wurde von der Landesregierung unterbrochen. Stattdessen hat die Landesregierung ent-

schieden, vorgezogene landesplanerische Regelungen zum großflächigen Einzelhandel in 

einem sachlichen Teilplan zum LEP NRW zu erarbeiten.  

Der kürzlich beschlossene sachliche Teilplan großflächiger Einzelhandel des LEP NRW enthält 

folgende im Hinblick auf das hier in Rede stehende Vorhaben relevanten Ziele und Grund-

sätze. Es erfolgt jeweils eine Einordnung des Vorhabens im Kontext des jeweiligen Ziels/ 

Grundsatzes: 

1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen    

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsver-
ordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen 
dargestellt und festgesetzt werden. 

� Bei dem Vorhabenstandort handelt es sich um einen Standort innerhalb eines ASB (vgl. 

Gebietsentwicklungsplan 1999 für den Regierungsbezirk Düsseldorf). 

    

2 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen Versorgungsberei-2 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen Versorgungsberei-2 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen Versorgungsberei-2 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen Versorgungsberei-
chen chen chen chen     

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur: 

� in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie 
� in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich integrierten La-

gen, die aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung für 
die Versorgung der Bevölkerung zentrale Funktionen des kurz-, mittel- oder langfris-
tigen Bedarfs erfüllen sollen,  
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dargestellt und festgesetzt werden. 

Zentrenrelevant sind 

� die Sortimente gemäß Anlage 1 und 
� weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sortimente 

(ortstypische Sortimentsliste).  

Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-
zungsverordnung mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn nachweislich: 

� eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder sied-
lungsstrukturellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher 
Strukturen oder der Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht mög-
lich ist und 

� die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten dient und 

� zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt wer-
den. 

 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen für Vorhaben mit nahversorgungsrelevanten Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen für Vorhaben mit nahversorgungsrelevanten Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen für Vorhaben mit nahversorgungsrelevanten Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen für Vorhaben mit nahversorgungsrelevanten 

Kernsortimenten:Kernsortimenten:Kernsortimenten:Kernsortimenten:    

1. Lage im zentralen Versorgungsbereich ist aus städtebaulichen oder siedlungsstruktu-

rellen Gründen nicht möglich 

Es befindet sich kein zentraler Versorgungsbereich in direkter räumlicher Nähe zum 

Vorhabenstandort. Der nächstgelegene zentrale Versorgungsbereich ist mit rd. 

1,5 km Entfernung der ZVB Innenstadtzentrum Haan. Dieser zeichnet sich durch seine 

kleinteiligen, historischen Strukturen aus (vgl. Abbildung 15). Die Bausubstanz ist teils 

historisch. Die durchschnittliche Verkaufsfläche je Betrieb beträgt rd. 110 m2. Mit den 

Betrieben Strauss innovation, Intersport Nöcker, sowie dem Lebensmittelmarkt Rewe 

gibt es nur drei großflächige Betriebe mit mehr als 800 m2 VKF. Ohne diese Betriebe 

läge die Durchschnittsgesamtverkaufsfläche im Innenstadtzentrum sogar nur bei rd. 

80 m2.  

Insgesamt wurden zum Zeitpunkt der Erstellung des Einzelhandelskonzeptes rd. 20 

Leerstände mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von rd. 90 m2 erhoben. Die 

größten leerstehenden Ladenlokale sind rd. 300 m2 groß.  

Im Einzelhandelskonzept werden zwei Entwicklungsbereiche des ZVB ausgewiesen 

(vgl. Abbildung 15). Für den Bereich Rathauskurve werden im Einzelhandelskonzept 

zentrenergänzende Funktionen empfohlen. Eine Einzelhandelsentwicklung soll nur 

nachrangig erfolgen, zumal Flächengröße und –zuschnitt für eine Einzelhandelsent-

wicklung nur mäßig geeignet sind (vgl. Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, 
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Seite 73). Die Entwicklungsfläche „Landesfinanzschule“ dient als Potenzialreserve für 

großflächigen Einzelhandel, soll aber nur nachrangig entwickelt werden und ist nicht 

Bestandteil des zentralen Versorgungsbereiches.  

Somit verbleibt als mögliche Fläche die Potenzialfläche Windhövel (in Abbildung 15 

blau hinterlegt).  

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 15151515::::    Potenzielle Entwicklungsflächen in der Innenstadt von HaanPotenzielle Entwicklungsflächen in der Innenstadt von HaanPotenzielle Entwicklungsflächen in der Innenstadt von HaanPotenzielle Entwicklungsflächen in der Innenstadt von Haan    

 
Quelle: Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Stadt + Handel 2013, Seite 72. 

Auf dieser Fläche ist seit einiger Zeit die die Ansiedlung eines innerstädtischen Ein-

kaufszentrums beabsichtigt („Windhövel“-Planung). In Rede stehende Nutzungen 

sind u.a. ein Lebensmittelvollsortimenter mit einer Gesamtverkaufsfläche von rd. 

2.500 m2, ein Drogeriefachmarkt, sowie Bekleidungs- und Schuhmärkte und ein Elekt-

ronikfachmarkt. Die Realisierung, bzw. deren Zeitpunkt ist derzeit jedoch nicht 

absehbar.  

Der Standort des beabsichtigten Einkaufszentrums liegt zudem auf der abgewandten 

Seite des in Rede stehenden Lidl-Erweiterungsvorhabens in rd. 1,8 km Entfernung 

und geht damit deutlich über eine fußläufige Entfernung hinaus. Der Standort ist da-

mit nicht geeignet, eine fußläufige Nahversorgung der Bevölkerung in den Stadtteilen 

Oberhaan und Nachbarsberg zu gewährleisten. Aus siedlungsstrukturellen Gründen 

ist eine Verlagerung im Zuge des Erweiterungsvorhabens in den zentralen Versor-

gungsbereich nicht sinnvoll und würde zu einer Verschlechterung der fußläufigen 

Nahversorgung des überwiegenden Anteiles der im Nahbereich lebenden rd. 5.600 

Einwohner führen, da sie entweder einen weiteren Weg zurücklegen müssten oder 
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sich zumindest die Vielfalt der Versorgungsmöglichkeiten verringern würde. Insofern 

vermag ein hypothetischer „Ersatzstandort“ im Innenstadtzentrum die Nahversor-

gungsfunktion nicht zu übernehmen. Dem Lidl-Lebensmitteldiscounter kommt damit 

eine Nahversorgungsfunktion zu.  

Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit einer Flächenanforderung von übli-

cherweise rd. 6.000 m2 Grundstücksfläche (inkl. Parkplätze, etc.) im 

Innenstadtzentrum ist in der Gesamtbetrachtung der Argumente daher utopisch.  

Vor diesem Hintergrund wurde im Einzelhandelskonzept der Stadt Haan der Siche-

rung der wohnortnahen Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs ein hohes 

Gewicht beigemessen. Diese soll explizit auch außerhalb der zentralen Versorgungs-

bereiche erfolgen, sofern bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind. Diese werden 

für den in Rede stehenden Standort nahezu vollumfänglich erfüllt (s.o.). Insofern deckt 

sich die Lage außerhalb eines zentralen Versorgungsbereich mit den Zielstellungen 

des Einzelhandelskonzepts der Stadt Haan. Grundsätzlich sieht das Einzelhandelskon-

zept auch großflächigen Einzelhandel außerhalb zentraler Versorgungsbereiche vor: 

„Im bestehenden Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2006 wird in Bezug auf 
die Nahversorgung empfohlen großflächige Einzelhandelsbetriebe der Nah-
versorgung nur in den zentralen Versorgungsbereichen anzusiedeln. Nur 
Ausnahmsweise sollen Einzelhandelsbetriebe der Nahversorgung an sog. nah-
versorgungsrelevanten Ergänzungsstandorten zulässig sein, sofern keine 
negativen Auswirkungen auf die vorhandenen Zentren zu erwarten sind und 
das Vorhaben der wohnortnahen Versorgung dient (vgl. CIMA 2006: S. 112).“ 

(Einzelhandelskonzept für die Stadt Haan, Seite 91) 

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich zudem um die Erweiterung eines bereits be-

stehenden Betriebes handelt, nicht etwa um eine Neuansiedlung. Auch konzeptionell 

ist gemäß Einzelhandelskonzept keine Verlagerung bestehender Betriebe in zentrale 

Versorgungsbereiche vorgesehen.  

Zudem sei erwähnt, dass der am Standort Windhövel geplante Lebensmittelmarkt 

aufgrund seiner Dimensionierung nur zum Teil auf die Nahversorgung ausgerichtet ist 

und ist damit auch von seinem Betriebstyp her nicht geeignet ist, den hier gewünsch-

ten Beitrag zur wohnortnahen Versorgung zu leisten. 

Auch der Penny-Markt an der Alleestraße kann diesen Beitrag perspektivisch nicht 

leisten, da er nach Auskunft der Stadt Haan aus Gründen der Flächenverfügbarkeit 

weder erweitern kann, noch aus Gründen der baurechtlichen Festsetzungen darf.  
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2. Die Bauleitplanung dient der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten  

Wie in Kapitel 6.1 anhand des Prüfschemas für Lebensmittelbetriebe an Nahversor-

gungsstandorten ausführlich dargelegt wurde, dient das Vorhaben der wohnortnahen 

Versorgung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten. 

 

3. Zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden werden nicht wesentlich beeinträch-

tigt.  

Aus dem Erweiterungsvorhaben resultieren Umsatzumverteilungen für zentrale Ver-

sorgungsbereiche von bis zu rd. 1 % (vgl. Kapitel 6.2). Damit bleiben die 

Umsatzumverteilungen deutlich unterhalb einer als erheblich zu bezeichnenden 

Schwelle. Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen in Kapitel 6.2 ver-

deutlicht, dass die Auswirkungen als städtebaulich verträglich zu bewerten sind. Diese 

Aussage wird auch dadurch untermauert, dass die Verkaufsflächenausstattung in 

Haan mit der Erweiterung des Lidl-Marktes im Bereich Nahrungs- und Genussmittel 

um rd. 0,01 m² je Einwohner ansteigen wird und somit auch nach Erweiterung eine 

unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung festzustellen ist, die nicht auf ei-

nen sehr angespannten Wettbewerb in Haan hindeutet. Dies gilt ebenfalls unter 

Berücksichtigung der weiteren bekannten Planungen, insbesondere der in Rede ste-

henden Erweiterungen.  

� Das Vorhaben verfügt über ein nahversorgungsrelevantes Kernsortiment und liegt außer-

halb eines zentralen Versorgungsbereiches. Es dient der Gewährleistung einer wohnortnahen 

Versorgung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten (siehe Kapitel 6.1). Die nächsten 

zentralen Versorgungsbereiche sind das Innenstadtzentrum Haan (rd. 1,5 km entfernt) und 

das Stadtteilzentrum Gruiten (rd. 3,4 km entfernt) und können aufgrund ihrer Entfernung die 

fußläufige Nahversorgung weiter Teile der Bevölkerung in den Stadtteilen Oberhaan und 

Nachbarsberg nicht leisten. Zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden werden nicht we-

sentlich beeinträchtigt (vgl. Kapitel 6.2). Damit ist das Vorhaben kongruent zu Ziel 2. 

 

3 Ziel3 Ziel3 Ziel3 Ziel    BeeinträchtigungsverbotBeeinträchtigungsverbotBeeinträchtigungsverbotBeeinträchtigungsverbot    

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben 
im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Sortimenten dür-
fen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

� Dem Beeinträchtigungsverbot wird mit Verweis auf die absatzwirtschaftliche und städte-

bauliche Einordnung des Vorhabens entsprochen (s. Kapitel 6.2). 
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8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen    

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung beste-
hender Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche 
entgegenzuwirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung 
und Erweiterung bestehender Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten Sorti-
menten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben 
sicherzustellen, dass eine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von 
Gemeinden durch Einzelhandelsagglomerationen vermieden wird. 

� Bei dem in Rede stehenden Erweiterungsvorhaben handelt es sich um einen Betrieb mit 

einem nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment. Diese dürfen unter Berücksichtigung der 

Ausnahmevoraussetzungen des Ziel 2 ausnahmsweise auch außerhalb zentraler Versorgungs-

bereiche angesiedelt werden. Im vorliegenden Fall ist fraglich, ob es sich um eine 

Agglomeration im Sinne des Ziel 8 handelt. Der nächstgelegene Einzelhandelsbetrieb ist mit 

rd. 300 m Entfernung der Aldi-Lebensmitteldiscounter, der ebenfalls zur Erweiterung an-

steht. Die Erweiterung beider Betriebe führt auch in der kumulierten Betrachtung zu keiner 

wesentlichen Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche. Nach Auskunft der Stadt 

Haan ist im direkten Umfeld des Lidl-Marktes baurechtlich keine Ansiedlung weiterer Einzel-

handelsbetriebe möglich. Gleiches gilt für das direkte Umfeld des Aldi-Marktes.  

 

����    Insgesamt kann dem ErweiterungInsgesamt kann dem ErweiterungInsgesamt kann dem ErweiterungInsgesamt kann dem Erweiterungsvorhaben somit eine Kongruenz zu den Zie-svorhaben somit eine Kongruenz zu den Zie-svorhaben somit eine Kongruenz zu den Zie-svorhaben somit eine Kongruenz zu den Zie-

len/len/len/len/    Grundsätzen des LEP NRWGrundsätzen des LEP NRWGrundsätzen des LEP NRWGrundsätzen des LEP NRW    ––––    Sachlicher Teilplan gSachlicher Teilplan gSachlicher Teilplan gSachlicher Teilplan grorororoßflächiger Einzelhandel ßflächiger Einzelhandel ßflächiger Einzelhandel ßflächiger Einzelhandel 

attestiert werden.attestiert werden.attestiert werden.attestiert werden.    
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6.46.46.46.4 Einordnung der Auswirkungen in Zusammenhang mit der geplanten Einordnung der Auswirkungen in Zusammenhang mit der geplanten Einordnung der Auswirkungen in Zusammenhang mit der geplanten Einordnung der Auswirkungen in Zusammenhang mit der geplanten 

Erweiterung des AldiErweiterung des AldiErweiterung des AldiErweiterung des Aldi----LebensmitteldiscountersLebensmitteldiscountersLebensmitteldiscountersLebensmitteldiscounters    

Zeitgleich mit der Erweiterung des Lidl-Lebensmitteldiscounters ist die Erweiterung des be-

nachbarten Aldi-Marktes beabsichtigt. Im Folgenden werden daher die kumulierten 

Auswirkungen beider Vorhaben betrachtet. 

Im Falle einer Erweiterung beider Lebensmitteldiscounter am Standort Landstraße wird sich 

die jeweils angenommene Flächenproduktivität der Erweiterungsvorhaben aufgrund der 

verstärkten Konkurrenz zueinander reduzieren. Angenommen wird in diesem Szenario hin-

sichtlich des hier in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens eine Flächenproduktivität von 

rd. 5.100 – 5.300 €/ m2 VKF. Analog wurde hinsichtlich der Flächenproduktivität des Aldi-

Lebensmitteldiscounters vorgegangen.  

AbsatzwirtschaftlicheAbsatzwirtschaftlicheAbsatzwirtschaftlicheAbsatzwirtschaftliche    EinordnungEinordnungEinordnungEinordnung    und städtebauliche Bewertung der Umsatzumvertei-und städtebauliche Bewertung der Umsatzumvertei-und städtebauliche Bewertung der Umsatzumvertei-und städtebauliche Bewertung der Umsatzumvertei-

lungenlungenlungenlungen13131313    

Aufgrund der geänderten Flächenproduktivitäten in der kumulierten Betrachtung ändern sich 

auch die prognostizierten Umsatzumverteilungen in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel. Die bislang angenommenen Umsatzumverteilungen lassen sich daher nicht 

einfach aufsummieren.  

Bezogen auf die zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum erreichen die Um-

satzumverteilungen die höchsten Werte im NVZ Düsseldorfer Straße (bis zu rd. 4 – 5 %, bzw. 

rd. 0,5 – 0,6 Mio. €). Betroffen sind insbesondere die ebenfalls dort ansässigen Filialen von 

Aldi, bzw. Lidl. Die übrigen zentralen Versorgungsbereiche sind nur in einem (z.T. deutlich) 

geringeren Maße von Umsatzumverteilungen betroffen. Negative Auswirkungen auf Bestand 

oder Entwicklungsmöglichkeiten der zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum 

sind angesichts dieser geringen Umsatzumverteilungswerte nicht zu erwarten.  

In den sonstigen Lagen in Haan erreichen die Umsatzumverteilungen mit rd. 7 – 9 %, bzw. 

rd. 0,9 – 1,0 Mio. € einen höheren Wert. Aufgrund der aktuell sehr geringen Wettbewerbsin-

tensität (vgl. Kapitel 5.2) liegt dieser Wert jedoch in einem angemessenen Bereich, so dass 

negative Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten zentraler Ver-

sorgungsbereiche nicht zu erwarten sind.  

Kaufkraftabschöpfung in der kumulierten BetrachtungKaufkraftabschöpfung in der kumulierten BetrachtungKaufkraftabschöpfung in der kumulierten BetrachtungKaufkraftabschöpfung in der kumulierten Betrachtung    

Ausgehend von der oben angenommenen Flächenproduktivität sinkt die Kaufkraftabschöp-

fung im Nahbereich für das Vorhaben auf deutlich unter 35 %. Selbst in der kumulierten 

Betrachtung ergibt sich für die beiden Erweiterungsvorhaben eine Kaufkraftabschöpfung 

(nur bezogen auf den Nahbereich des Lidl-Lebensmitteldiscounters) von insgesamt rd. 68 – 

                                                

13  Basierend auf einem Verkaufsflächenanteil des Sortimentes Nahrungs- und Genussmittel von jeweils 90 %. 
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71 %. Dieser Wert liegt weit unterhalb einer Grenze für kritische Auswirkungen und erscheint 

für die Nahversorgung der umliegenden Siedlungsbereiche angemessen. 

 

����    Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die Die Einordnung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht, dass die 

AuswirkungenAuswirkungenAuswirkungenAuswirkungen    auch in der kumuliertauch in der kumuliertauch in der kumuliertauch in der kumulierten Betrachtung beider Erweiterungen en Betrachtung beider Erweiterungen en Betrachtung beider Erweiterungen en Betrachtung beider Erweiterungen als als als als 

städtebaulich verträglich zu bewerten sind. städtebaulich verträglich zu bewerten sind. städtebaulich verträglich zu bewerten sind. städtebaulich verträglich zu bewerten sind.     

    

6.56.56.56.5 Einordnung BackshopEinordnung BackshopEinordnung BackshopEinordnung Backshop    

Am Vorhabenstandort befindet sich ein Backshop mit rd. 20 m2 VKF, der an den bestehenden 

Lidl-Markt angegliedert ist. Der Backshop verfügt über einen separaten Eingang, ein direkter 

Zugang vom Lidl-Markt war im Bestand nicht möglich und wird auch nach der Erweiterung 

des Lidl-Marktes nicht möglich sein.  

Von der Erweiterung des Lidl-Marktes wird der Backshop nicht tangiert, er bleibt in seiner 

ursprünglichen Form bestehen.  

Da auch dem Lidl-Markt nach der Erweiterung eine Nahversorgungsfunktion zukommt, darf 

diese in besonderem Maße auch für den Backshop angenommen werden.  

Negative Auswirkungen auf den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten der umliegen-

den zentralen Versorgungsbereiche oder der Nahversorgungsstandorte gehen von dem 

unveränderten Backshop nicht aus.  

Dies gilt auch in der kumulierten Betrachtung mit den erweiterten Lebensmitteldiscountern 

Lidl und Aldi. Ausgehend von den Berechnungen in Kapitel 6.4 ergibt sich für die beiden 

Erweiterungsvorhaben und den Backshop eine Kaufkraftabschöpfung von insgesamt rd. 69 – 

72 %. Dieser Wert liegt weit unterhalb einer Grenze für kritische Auswirkungen und erscheint 

für die Nahversorgung der umliegenden Siedlungsbereiche angemessen. 
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7777 Zusammenfassung und EmpfehlungenZusammenfassung und EmpfehlungenZusammenfassung und EmpfehlungenZusammenfassung und Empfehlungen    

Die Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG plant eine Erweiterung des Lidl Lebensmitteldiscounters 

in Haan/ Landstraße von 800 auf 1.200 m² VKF. Der erweiterte Markt wird die Schwelle der 

Großflächigkeit (800 m² VKF) überschreiten. Die grundsätzliche Standorteignung wurde im 

Zuge der aktuellen Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes positiv bewertet. 

Der an den bestehenden Lebensmitteldiscounter angegliederte, jedoch mit einem separaten 

Eingang versehene Backshop wird nach Angaben des Vorhabenträgers nicht verändert und 

verbleibt mit rd. 20 m2 VKF am Standort.  

Als Voraussetzung für die Realisierung des Vorhabens wird eine Verträglichkeitsanalyse ge-

mäß § 11 Abs. 3 BauNVO und dem LEP NRW sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel 

eingefordert. In dieser wird überprüft, ob die Nahversorgungsstrukturen in der Umgebung 

und im Zentrum von Haan von der Erweiterung geschädigt werden und ob das Vorhaben, 

bzw. die angestrebte Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung 

mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten dient. 

Eine Einordnung gemäß des Einzelhandelskonzepts ist in diesem Kontext entsprechend der 

bisher dazu getätigten Aussagen erforderlich. 

Im Rahmen einer Verträglichkeitsanalyse gilt es gemäß der aktuellen städtebaurechtlichen 

und raumordnerischen Vorgaben zu überprüfen,  

� ob negative Auswirkungen auf den Bestand und/oder Entwicklungsmöglichkeiten der 

Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich und/oder zentrale Versorgungsberei-

che in der Gemeinde oder in Nachbargemeinden zu erwarten sind und  

� ob die Kongruenz zu den raumordnerischen Zielstellungen gegeben ist. 

� Zudem soll eine Einordnung zur Kongruenz mit dem kommunalen Einzelhandelskon-

zept der Stadt Haan erfolgen. Hier ist eine entsprechende Ausarbeitung gemäß der 

dort dargelegten Prüfroutinen angesagt. 

Stadt + Handel wurde angefragt, die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens zu unter-

suchen und die städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeit zu bewerten. 

In der Zusammenschau folgender Aspekte sind die vorhabenbedingten Auswirkungen des 

Erweiterungsvorhabens als städtebaulich verträglich zu bezeichnen: 

� Die Versorgungsbedeutung des Vorhabens geht zwar über den rein fußläufigen Nah-

bereich hinaus. Es kann allerdings dazu beitragen, die räumliche 

Nahversorgungssituation in den räumlich auch perspektivisch nicht fußläufig versorg-

ten Stadtteilen Nachbarsberg und Oberhaan langfristig zu sichern (diese Einschätzung 

erfolgt in enger Anlehnung an das Einzelhandelskonzept). Diese sind über den öffent-

lichen Nahverkehr an den Standort angebunden. Diese Randsiedlungsbereiche sollen 

auch gemäß LEP NRW durch bestehende Märkte mitversorgt werden. 
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� Der Vorhabenstandort ist – gemäß des Kriterienkatalogs des Einzelhandelskonzeptes 

– als integrierter Nahversorger einzuordnen und befindet sich damit an einem lt. EHK 

gewünschten Standort.  

� Es handelt sich um die Erweiterung eines bestehenden Marktes. Eine Verlagerung des 

Marktes in einen zentralen Versorgungsbereich ist im Einzelhandelskonzept nicht vor-

gesehen. 

� Eine Verlagerung in den nächstgelegenen ZVB Innenstadtzentrum ist aufgrund der 

Flächenanforderungen nicht realistisch und hätte zudem negative Auswirkungen auf 

die Nahversorgung im Umfeld des Vorhabenstandortes.  

� Das Erweiterungsvorhaben ist kongruent zu den Grundsätzen, Zielen und Entwick-

lungsleitlinien des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Haan (Stadt + Handel 2013). 

Dies gilt insbesondere auch für das Prüfschema des Nahversorgungskonzeptes. 

� Das Erweiterungsvorhaben ist kongruent zu den Grundsätzen und Zielen des LEP 

NRW – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel. 

� Vom Erweiterungsvorhaben gehen keine negativen Auswirkungen auf zentrale Ver-

sorgungsbereiche im Untersuchungsraum, bzw. auf sonstige 

Nahversorgungsstrukturen in Haan oder den Umlandkommunen aus.  

� Das Vorhaben schöpft den absatzwirtschaftlichen Entwicklungsrahmen in Haan und 

am nahversorgungsrelevanten Ergänzungsstandort Landstraße noch nicht vollständig 

aus, so dass auch weitere marktbedingte Verkaufsflächenanpassungen (u.a. im 

Standortumfeld) tragfähig sein dürften. 

� Die vorgenannten Aspekte gelten auch in der kumulativen Betrachtung mit der Erwei-

terung des Aldi-Lebensmitteldiscounters. 

� Vom an das Vorhaben angegliederten Backshop gehen keine negativen Auswirkun-

gen auf den Bestand oder die Entwicklungsmöglichkeiten der umliegenden zentralen 

Versorgungsbereiche oder der Nahversorgungsstandorte aus.  

In der Gesamtschau der vorgenannten Argumente wird deutlich, dass negative Auswirkun-

gen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der zentralen Versorgungsbereiche 

und der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO durch 

das Vorhaben – auch in der kumulativen Betrachtung mit der Erweiterung des Aldi-Lebens-

mitteldiscounters – im Untersuchungsraum nicht zu erwarten sind und das Vorhaben 

kongruent zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Haan (Stadt + Handel 

2013) und zum LEP NRW – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel ist. 
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